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I
EINLEITUNG

Mit unserer Arbeit Versuchen vir ein ruiehtiges Problem der

überörtlichen Raumplanung zu behandeln. Wir rlähIten die
Frage der horizontalen Koordination in der kantonalen Ver-
valtung. Im Vordergrund steht aber nicht eine theoretische
Erörterung oder ein Vorschlag zu einer Neukonzeptionr da

vir der Meinung sindrdass einerseits genügend theoretische Er-
k1ärungsansätze vorhanden sind, die aber empirisch noch zt)

venig abgesichert tuurden, und andrerseits ein Neuentvurf
uenig sinnvoll ist, u/enn er sich nicht auf eine Analyse des

Vorhandenen abstützen kann. Deshalb uurde eine Analyse zu

unserer Hauptaufgabe. Dises ZieL verfolgen ruir nicht in generel-
ler lrleise, sondern anhand der Raumplanung im Kanton Aargau.

Auch hier urird nicht die gesamte Raumplanung analysiertr sondern

anhand von vier Fallbeispielen unsere Fragestellung untersucht.
Folgende Planungen des Kantons Aargau vurden berÜcksichtigt:

Landurirtschaft : Agrarpolitisches Leitbild für den

Kanton Aargau

verkehr : Neuklassierung der Kantonsstrassen
und MehrjahresprogDamm

Nutzungsplanung : Etappierungsmodelt
Infrastrukturanlage: Mittelschulentscheid Friektal (1)

Für die Ausuahl der Fallbeispiele u,ar das Vorhandensein Von

genügend Unterlagen wichtig, ein enger Zusammenhang zur Raum-

planung musste bestehen und verrualtungsintern von einer StelIe
raumordnungspolitische Vorstellungen vorhanden sein, vie sie
im Kanton Aargau in Form der Besiedlungskonzepte vorliegen.
Auf das Besiedlungskonzept, seine Geschichte und InhaIt, vird
allerdings nur am Rande eingetreten, soueit dies fÜr das Ver-
ständnis notuendig ,läh. Eine eingehende Analyse der damit ver-
bundenen Probleme ist in einem sPeziellen Bericht vorqesehen,

der in einer Veranstaltung des Fachbereichs Siedlung im SS 77

vorgetragen uird.

(1) Eine Liste der amtlichen
befindet sich am SchIuss
nis.

Dokumente zu den einzelnen Themen

der Arbeit im Literaturverzeich-
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Unsere Arbeit ist in drei Hauptteile gegliedert.
Im ersten Teil ruird die Frage der horizontalen Koordination
als ein vichtiges Raumordnungsproblem herausgestrichen. Die

Thesen zum Verualtunqsverhalten dienen als 0rientierunqsrahmen
für mögliche Schruierigkeiten und Mängel einer Koordination.
Die eigentliche Analyse ruird im zureiten Teil vorgenommen. Für

die ersten drei Fallstudien urerden zuerst die Zu sammenhän qe

der zu behandelnden Sachplanungen in allgemeiner hleise darge-
ste11t. Damit ruird der Rahmen abgesteckt, innerhalb dem sich
die Planung des Kantons beuregt .Im rueiteren folgt eine Ab

handlung der wichtigsten Ereignisse für jeden FaI1. Es uird
versucht den Planungsablauf nicht nur von der formellen Seite
her darzustellen, sondern auch einen Einblick in die materiel-
len Auseinandersetzungen zu geben. Neben den vorhandenen Doku-

menten stützen uir uns dabei auf die zahlreichen Intervieulsr die
mit den an der Planung Beteiligten (17 Intervievs) geführt
uurden. Einzelne Abschnitte verden laufend anhand der aufgestell-
ten Thesen kommentiert. Die Schlussfolgerungen am Ende jedes

FallbeispieIs enthalten eine Einschätzunq der Koordinationsan -
strengungen (positLue/ negative Koordination) und die Q!igg!.g
für das Koordinationsresultat. Bereits bei den laufenden Kommen-

taren zeigte sich , dass die aufgestellt,en Thesen etvas zu kurz
greifen, d.h. dass Aspekte der qesellschaftlichen Interessestruktur
und der politischen t'rillensbildunq zu ureni g stark zum Aus-

druck kommen. Die aufgestellten Thesen haben deshalb nur
beschränkte Gültigkeit und mÜssten eigentlich mit den obigen

Aspekten stärker verflochten uerden. Diese Erkenntnis machten

ulir im vollen Umfang erst im Laufe der Arbeitr so dass unsere

Ausgangsthesen nieht mehr geändert uerden konnten. In geuissem

Sinne kann gesagt uerden, dass die ursPrünglichen Thesen

falsifiziert uurden.

A1len Personen der Verrualtung, die ruir im Laufe unserer
Arbeit intervieuten, ffiöehten vir unseren herzlichen Dank aus-

sprechen. 0hne ihr sehr grosses Entgegenkommen und ihre offene
Bereitsehaft auf unsere Fragen einzugehen, uäre unsere Studie
nicht mögtich geuresen. Neben offiziellen Dokumenten der VeruaI-

tung erhielten ruir ebenfalls die Möglichkeit in zahlreiche
verualtungsinterne Berichte Einblick zu nehmen.

Danken möchten ruir auch den Professoren Boesch, Huber, Lendi

und Maurer vom 0RL-Institut.
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5ie uaren uns vor allem mit methodischen Ratschlägen behitf-
lieh. Prof. FIury von der Abteilung VII der ETH vermittelte
uns die ersten Kontakte zut Verualturrg und geuährte uns einen

vertieften Einblick in die landulirtschafliche Leitbildpla-
nung. Manche Anregungen verdanken urir den uli.ssenschaftlichen
Mitarbeitern vom 0RL-Institut, B. Hotz, lico ooc. publ.,
R. Imholz, Dr. jur.l lnl. Linder Dr. rer. po1. und H.hlerdert

1ic. jur..

VERTRAULICHE BEIdAHRUNG DE5 VORLIEGENDEN BERICHTES

A11e namentlieh aufgeführten Personen erhalten ein Exemplar

des vorliegenden Berichts. Da in der Studie viele unveröffent-
Iiehte Dokumente und Angaben von Verualtungsstellen enthal-
ten sindr möchten urir alle Empfänger bittenr die St'udie an

keine weiteren Personen abzugeben. ALle untersuchten Planungen

sind noch nicht abgeschlossen und eine Veröffentlichung ruürde

unnötige Schtuierigkeiten provozieren.
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A. T H E O R E T I S C H E R T E I L

1. PROBLEMAT IK DER RAUMORDNUNGSPOLITIK

1.1. Aufoabe der Bgumglanunq

frDj.e Raumplanung dient der Schaffung einer zLelgetechten Raum-

ordnung. Sie stellt eine der Planungsaufgaben des Staates
dar. Als solche entuickelt sie eine rationale 0rdnung des

Raumes auf der Grundlage des verfügbaren einschlägigen tnlis-

sens, setzL diese durch zielgerechtes allseitig abgesLimmtes

Handeln durch und entuickelt und vol'lzieht diese Aufgabe

in einerndauernden Prozess. Gemessen an denen im Staat üb-

lichen PlanungsarLen handelt es sich um eine Planung, ruelche

auf die zweckmässige Nutzung des Raumes gerichtet ist. Sie

wird Vom Bund, den Kantonen, den Gemeinden (....) ruahrgenom-

menr'. ( I )

Dieses Zitat gibt in umfassender tnleise die Aufgabe der Raum-

planung (2) uieder. Damit yird an die RaumordnungsPolitik
ein hoher Anspruch gestetlt. Die ersten Erfahrungen mit der

Raumordnungspolitik im Ausland, aber auch der Sehureiz zeigent

dass die Erfü11ung des gesetzten ZieIed mit mannigfachen

Schurierigkeiten verbunden ist (l).

(1)

(z)

M. Lendi; Planungsreeht und Eigentum, S. 59.

Raumplanung ruird in diesem Bericht umfassend verstanden'

Sie beinhaltt Oi" Nutzungsplanung (Zonierung) und die

Lenkung der raumrelevanten Aspekte der sachplanungen

durch die koordinierende Raumordnung.

(t) Vergl. dazu: 5t. Bieri: Interregionaler Ausgleich in
einem föderalistischen SYst,em.

J. Maurer t 7ut sachlichen Methodik des Bundesgesetzes

über die Raumplanung; in Disp. Nr. 4L/76; B. Hotz/ H. l,lerder:

Bedingungen politischer Planung in der schueiz.
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L.2. Probleme der Raumordnunqspolitik

Folgende vichtige Fragen sind in dieser,n Zusammenhang von

Bedeutung:

a) Probleme der Theorie:

Bis heute gibt es keine anerkannte RaumordnungsLheorie.
Bisher besteht sie aus vielen partiellen ErkIärungsan-
sätzen, die zudem empirisch ungenügend abgesichert sind
(4).

b ) Probleme der Zietfindunq:

Ziele lassen sich nicht einmalig herleiten. Sie sind einem

dauernden lnJandel unteruorf en. Eine urissensehaf tliche TieL-
findung ist ebenfalls auszusehliessen, denn diese ZieLe
sollten Produkt des politischen lrlillensbildungsptozesses
sein. A11e Mänge1, die diesem Mechanismus eigen sind (5)
potenzieren sich in der Raumordnungspotitik mit ihrem
hohen Anspruch a1s Querschnittsplanung.

c) Orqanisatorische Probleme:

Es stelLt. sich das Problem der vertikalen und horizontalen
Koordination der Träger der Raumordnungspolitik.

(4) U. Brösse; Raumordnungspolitik S. 3. schreibt dazu:

"Die !'Jissenschaft von der Raumordnungspotitik ist
noch im Aufbau begriffen. Sie muss auf die verschie-
densten Einzelerkenntnisse, Hypothesen und Modelle
zurückgreifen , zuischen denen bisher kein theoretischer
Zusammenhang hergestellt ulerden konnLe".

Neidhart: Plebiszit und pluralitäre Demokratie, Bern

r970.
(5) L
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-Vertikale Koordination

Es stellt sich die Frage der KompeLenzverteilung, der Auf-
teilung der zu koordinierenden Probleme und der notuendi-
gen organisatorischen InstitutionBFt. J. Maurer schreibt
dazu: "Es mag sein, dass die Veruirklichung des erforder-
lichen kooperativen Verhaltens zut ruichtigsten Voraus-
setzung der guten Anwendung des Bundesgesetzes über die
Raumplanung uirdr'. (6).

-Horizontale Koordination:

trlird die Raumplanung nicht nur aLs Nutzungsplanung ver-
standen, sondern solI in al1en übrigen Sachplanungen und

Querschnittsplanungen der räumliche Aspekt berücksich-
tigt urerdenr so müssen die Träger der Raumordnung Mittel
und lrlege f inden, die Koordination auf ihre Ttele sicher-
zustellen. Mehr dazu in demfolgenden Berichten.

d) Techni6che Probleme:

Die Planung im engeren Sinne umfasstnd Datenaufnahme, Prog-
nose, ZieLerfassung (nicht Festsetzung) und Mit.telbereit-
stellung. Auf allen Ebenen stelLen sich viele Fragen.
Bei der Datenaufnahme stellt sich die Frage der richtigen
Austuahl und sinnvollen Strukturierung. Den Prognosen müs-

sen glaubuürdige Annahmen unterstellt ulerden und Alt,erna-
tivrechnungen sollten angestelLt tuerden. Die Instrumente
sind vorallem schurierig auf ihre ldirksamkeit einzuschätzen.

(6) J. Maurer: Zut sachlichen Methodik
über die Raumplanung; in DisP. Nr.

des

4L,
Bundesgesetzes
L97 6, S. 49 .
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e ) Probleme des Vollzuqs:

Es stellt sich die Frage der Umsetzung der P1äne in die
Praxis. Darin nimmt die Abgrenzung der KompeLenzenfestset-
zung, der Praktikabilitätr usu,. eine grosse Bedeutunäl 6'Zf.

Mit der Aufzählung dieser Probleme soI] nicht die Meinung

vertreten uerden, dass sie jemals vöIIig gelöst verden können

Eine Verbesserung sollte aber angestrebt uerden. In unserem

Bericht behandeln vir primär das Problem der horizontalen
Koordination im Kanton Aargau. Die anderen Probleme verden

nicht vö11ig ausgeschlossen, aber nur zweitrangig berück-
sichtigt.

2. PROBLEMAT IK DER HORIZONTALEN KOORDINATION

2.1 Theoretische Zusammenhänqe der zu koordinierenden Planunqen

Es ururde bereits darauf hingeruiesen, dass eine umf assende

Raumplanung als Querschnittsplanung zu bezeichnen ist.

Die Bezüge der Raumplanung zu übrigen Planungen können fol-
gendermassen dargestellt uerden (8):

Qu er-
schnit ts-
p lanung
SachpIa-
nung od.
B ere ich-
planung

Nu tzung s
Planung

Projekt-
planung

(7) l-sn ;
9D

(B) VergI. dazu den
nun gspo I i ti sch e

Bericht der Studiengruppe für raumord-
Koordination in der Bundesvervaltung.

Sp italb auten

Gesund
heit

Raumordnung

Bildung

5 chu lbaut e

blirtschaft

Land-
virt-
schaf t

En er gie

Militär

hlaffenplätze
Zivilschutz

Integrierte Gesamtplanung

V erkehr

F inanz en
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Die Erfassung der detaitlierten Zusammenhänge zwischen den

einzelnen Sachplanungen und der Raumordnung, der Raumordnung

mit, den Querschnittsplanungen und der integrierten Gesamt'-

planung ist die Frage nach der Theorie der Raumordnung (B)'

primär steht das problem im Vordergrund, mit velcher Sachpla-

nung die raumordnungspolitischen TieLe prinzipietl verfolgt
ruerden können und uelche ldirkungen von einer steuef,ung aus

der sicht der Raumordnung zu ervarten sind. 0hne \ueitere

Ausführungen kann an dieser 5te11e nur die Vermutung aUSge-

sprochen verden, dass in der heutigen Entruicklung die Finanzen'

evt1. die rllirtschaft und die Nutzungsplanung die eff izientes-
ten Instrumente darsteLlen.Es folgt dann die Landruirtschaft

und a1le übrigen Infrastrukturplanungen (Verkehr, Schulbauten,

Spitalbauten, Energie, lnlasser ) '

2. ?.. Zeitpunkt der Xoordinationsbemühu

der
die

(e).

einzelnen Be-

Frage nach dem

Grundsätzlich ste-

Sind die theoretischen Interdependenzen

reiche herausgearbeitet r so steIlt sieh

Zeitpunkt der Abstimmung der Planungen

hen drei Möglichkeiten offen:

Er st
(?

A11e PIäne haben langfnistigen (fO - 20 Jahre) Charakter

und sie sind in dieser Bearbeitungsstuf e zu koordinieren '

Die Iangfristigen PIäne verden

Jahre ) koordiniert.
erst mittelfristig (5 10

kurz vor dem vollzug vird eine Abst,immung vorgenommen

I Jahre).

(8)Vergl.dazudeqBerichtderStudiengruppefÜrraumord-
nungspolitische Koordination in der Bundesverualtung

(g) Hauser H.: PIädoyer fÜr die Trennung von Finanzplanung

und Ar.lf gab enPlanung .
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Die Festlegung des Zeitpunktes sagt noch uenig aus. Ent,schei-
dend ist vor allem das angestrebte Ausmass in den einzelnen
Phasen. So11en }angfristig nur die TieLe oder auch die Mass-
nahmen einbezogen verden? Mit Sicherheit kann gesagt uerden,
dass die Koordination kurzfristig vorgenommen verden solIte.
0b dies aber zu diesem Zeitpunkt überhaup.t, noch mög1ich ist,
muss kritisch beurteilt urerden. Die Möglichkeiten hängen einer-
seits von der Arbeitsueise der planenden StelIe der Verwal-
tung ab und den Konffif<lKonsensp tozessen der politischen
t'JillensbiIdung. Da vir uns primär auf die Probleme der Ver-
valtung beschränken, ist es deshaLb notvendig die Struktur-
elemente dieser 0rganisationen genauer zu betrachten und die
typischen Verhaltensueisen abzuleiLen.

3. STRUKTURELEMENTT DER ViRiilALTUNG

Die Struktur der Veruraltung ist erfahrungsgemäss primär auf
den Vollzug ausgerichtet. " Ihre arbeitsteiliqe 0rqanisations-
form ist auf die zuverlässig berechenbare Ausführung eindeu-
tiger von politischen Gremien vorgegebeneD Programme zuge-
sehnit,ten. Fixe Kompetenzabqrenzunqen Hierarchie und die
b/eisunqsrechte, die geordnete indivi.duelle Beamtenlauf bahn

bLeiben die Merkmale unveränderter Verualtungsstruktur im

Sinne des Max ldeberschen Idealtypus bürokratiseher Herrschaft.
Dementsprechend gilt Verualtungshandeln aIs zveckbestimmend
rrrein sachlich" begründbar.

Programme, die aus dem Apparat aufsteigen, uerden dem nieht-
bürokratischen Hierarchiechef zuqeschrieben oder Iegitimieren
sich an den bestehenden Programmen; "Politisches'r Handeln

der Verualtung dagegen ruird oft mit der Fiktion der DeIega-
tion erklärt.tt (10)

( 10 ) l^J. Linder: Möglichkeiten und

in der Schueiz, 5

Grenzen politischer Planung
23
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Vervaltung kompliziert, also die Interde-
exponentiell.

Die Inkongruenz zruischen der nach Zuständigkeiten organisier-
ten Erfü11ung öffentlicher Aufgaben und der Zuständigkeiten
übergreifenden Interdependenz gesellschaftlicher Problem-

zu sammenhän g e führt nach Scharpf zu drei gravierenden Folge'
probLemen.

a) "Die Zuständigkeitsteilung innerhalb der staatlichen 0r-
ganisation ruirkt a1s Aufmerksamkeitsteilung' Die Aufmerk-

samkeit der 0rganisationsmitglieder konzentriert sich auf

jene gesellschaftlichen Probleme, die innerhalb des eigenen

Zuständigkeitsbereichs liegen. Probleme dieser Art ulerden

mit relativ hoher Zuständigkeit ruahrgenommen und bearbei-
tet. Anders verhä1t es sich bei Problemen ausserhalb der

gegebenen Zuständigkeitsordnung und bei den die Zuständig-
keit,sordnung übergreifenden Problemzusammenhängen. Sie u/er-

den im Frühstadium Von der staatlichen 0rganisation ent-
veder gar nieht oder in zu engen Ausschnitten ruahrge-

nommen.

In der Regel muss das Problem schon virulent geurorden

sein, ehe es in seiner tatsächlichen Ausdehnung erkannt

ruird. Die Zuständigkeitsteilung führt also tendenziell
dazu, dass übergreifende Probleme zu spät erkannL uerden".

Dieses Problem stellt sich fÜr die Raumordnungspolit'ik
in modifizierter Form. In den meisten FäIlen ist für die

Raumordnung eine 5te11e institutionalisiert, ruelche.die

Probleme uahrnimmt. Dies ist aber in anderen Abteilungen

und Sektionen nicht unbedingt der Fa11, die aber ebenfalls
Raumordnungspolitik betreiben.

(12) Scharpf F.: Koordinationsplanung und Zielplanungt
s. 107 I08.

( 12 )
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b) "Die Zuständigkeit entspricht in der RegeI einer Kompe-

tenzteilung im Sinne der Zuveisung begrenzter Mit,teI und

(Handlungsräume) an die einzelnen Einheiten. Selbst uenn

innerhalb des gesamten Systems der öffentlichen Aufgaben-

orfüIlung die Mittel und Kompetenzen für problemgerechte
Massnahmen insgesamt völIig ausreichen, so ist diese
Gesamtheit, praktisch nur selten verfÜgbar. Die Begrenztheit
des Handlungsraumes jedes einzelnen Akteurs führt zu be-

grenzten Massnahmen, die gegenüber übergreifenden Problemen

in der RegeI zu ruenig u/irksam sein urerden". (LZ).

Diese These ist in der Raumondnung Von sehr gDosser Bedeu-

tung. Unmit,t,elbar verf Ügt die Raumordnungspolitik nur über

die Nutzungsplanungen. AIle anderen InsLrumente sind in
anderen Abteilungen Vorhanden, die in angemessener hJeise

nach den Ziej-vorstellungen der Raumordnungspolit,ik einge-
setzt verden soI1t,en.

c) "Trotz der Begrenztheit der Handlungsräume sind fast
überalt Kompetenzüberschneidungen festzustellen. 5ie sind
jedenfalls insofern auch durch Reorganisationsbemühungen
nicht zu beseitigen, als sj.e durch die faktische Mehrdi-
mensionalität Von Probleminterdependenzen bedingt sind.
Massnahmen in einem Kompetenzbereich erfordern bestimmte

Voraussetzungen in einem anderen Bereiche. Deshalb ist auch

die Möglichkeit von Programm- und Massnahmenkonflikten und

der uechselseitigen Störung ztrlischen verschiedenen Zuständig-
keitsbereichön immer gegeben'r. (LZ)

Auch dieses Folgeproblem ist für die Raumordnungspolitik
von gDosser Bedeutung. Bisher \uar es übIich, dass die
Raumordnung von den anderen Planungen dominiert, vurde und

sie die negativen Effekte Übernehmen musste.

(12) F. Scharpf: Koordinationsplanung und TteLplanungt
s. r07 - 108.



T2

4. K0 0RD I NAT,I 0 NSANS P R UC l'l

Bis jeLzt, ist es üb1ich, dass eine Abst'immung der Planungen

ersL im nachhinein, nachdem sie fertiggestellt Var t Vorgenommen

uurde. Dieses Abst,immungsmuster ruird als negaLive Koordi-

nation bezeichnet. Anzustreben rväre aber eine positive Koor-

dination.

4.1 NeqaLive Koordinat,ion

Die negatiVe Koordination ist bisher das vorherrschende

Abstimmungsmuster. "Die Initiative zur Problemverarbeitung
geht in der RegeI von einer sPezialisierten Einheit (lrlerk-

statt,) aus und bleibt inhaltlich auf den Aufmerksamkeitsbe-

reich und den Aktionsraum dieser Einheit beschränkt". (1])'
Andere Einheiten urerden in einem späteDen Zeitpunkt beteiligt.
ItDen auf diese llr.leise Beteiligten geht es darumrihren eigenen

Zuständigkeitsbereich gegenÜber konkurrierenden Programmen

zu verteidigen und den zur Diskussion anstehenden Lösungs-

vorschlag auf. unmittelbar einsicht,ige negative Austuirkungen

auf den eigenen Zuständigkeitsbereich zu Überprüf en. Das heisstt
die Entscheidungsbereiche der an der Programmausarbeitung

beteiligten Einheiten uerden selbst nicht zur Disposition
gestellt, sondern lediglich gegen negative Aenderungen des

St,atus quo verteidigt". ( 13 ) .

4.2 Positive Koo rd inat ion

Die positive Koordination setzt voraus:

a)"die Analyse des gesamten faktisch int'erdependenten Pfoblem-

zusammenhanges '

( 1l ) Schmid,/Treiber: BÜrokratie und Politik S ' 158
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b) die Verfügung über den gesamten AkLionsraum, d.h. über a1le
auf den Problemzusammenhang bezogenen, in den einzelnen
Entscheidungsbereichen vorhandenen Handlungsalternativent

c) das qesamte Problem- und HandLungsvissen der für
zelnen Teilbereiche zuständigen Einheiten sollte
bar sein.tt (t5).

die ein-
verfüg-

Bundesgesetzes
Nr. 4L, L976, S

Diesen Forderungen kann angefügt urerden, dass die Koordina-
tion in einem frühen Zeitpunkt erfolgen sollte. HandeIt, es

sieh um Iangfristige Planungenr so scheint eine ausgefeilte
Koordination nicht möglich. Erst miL der veiteren Detaillie-
rung zut mittel- und kurzfristigen Planung, können ueitere
Abstimmungen vorgenommen uerden. Es muss deshalb auf die lau-
f ende Koordination Lrlert gelegt uerden. (S " W'P 2'?)

Die Frage, inviefern überhaupt eine umfassende positive Koor-

dination mö91ich ist,, soll an dieser Stelle offen bleiben.
Verschiedeneyf Ueberlegungen rueisen darauf hin, dass jerueils
die zu koordinierenden Probleme auf ein Minimum reduziert \uer-

den so1lten. Dafür müssen geeignete Reduktionsstrategien
geuähLt verden. (f6).

5 THESEN ZUi"i VER[.JALT Ui'iGSVERHALTEN

lnlelches sind die Ursachen f ür die mangelnde oder evtl. ge-

lungene Koordination in der Vervaltung? In der Vervaltungs-
ulissenschaft sind zum VerryaLtungsverhalten zahlreiche Thesen

+
auf grund empirischer UnLersuchen auf gestellt tuorden. (t7 )ft!3JUO,

(15) F. Scharpf: Komplexität als schranke der politischen
P lanun g

( 16) J. Maurer: Zur sachlichen Methodik des
über die Raumplanung; DisP.

( I7 ) F . tnlegelin: Integrierte Planung und Vervaltung
Problem und Lösungsansätze, S. Bl

t+9.
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Teilveise haben sie einen ruidersprechenden CharakLer. Uns

so11en sie als Leitfaden für die Analyse der Fallstudien
dienen, ruobei die Formulierung der Thesen noch nichts über

deren GÜltigkeit, aussagt. Bezogen auf die Verrlaltung des

Kantons Aargau und deren RaumordnungsPolitik Versuchen vir,
ausgehend von dieser These, eine Einschätzung abzugeben.

5.t . Bes chränkte selektive Perzeption

Eine planende Abteilung oder

Problemsicht und Bearbeitung
Gesamtproblematik. Es findet'
te Arbeitsbereiche statt.

Sektion konzentriert sich in der

nur auf einen TeilasPekt einer
eine Spezialisierung auf bestimm-

interessi erten Kreisen
delt es sich um Personent

fen ulerden oder sich
d, ihre Interessen auch

Drei Gründe können fÜr die besehränkte selektive Pexzeption

angegeben werden:

"Jede einzelne speziatisierte Einheit tendiert dazu, ihre

Aufmerksamkeit auf den eigenen Zu ständ i k eitsbereich
zLt beschränken, und Probleme jenseits seiner Grenzen

ueniger deutlich uahrzunehmen und zugleich auch für
veniger uichtig zu haltenr'. (IB).
Bei diesem Punkt dürfte die Beschränkung des Zuständi9-

keitsbereiches
stimmend sein.

durch die festoeleoten KomPetenzen be-

Die selektive Petzeption ruird stark durch die Beziehunqen

(rB)

der planenden Abteilungen mit den

(KlientJh) bestimmt. Meistens han

die von der Planung direkt betrof
angesprochen fühten und fähig sin
zu vertreten.

Vervaltungsinterne Koordinationsprobleme bei
der Behanälung rlirtschaftspolitischer Fragen
im Kanton, unüeröffent'licher Vorabdruck eines
Auf satzes, ruird demnächst in Disp ' Nr ' t+5

erscheinen.

B. Hotz:
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Ein EinfLuss geht von der Ausbildung aus. Schmid/Iteiber
schreiben dazu: rrhlenn darüber hinaus der NachrLleis geIingt.,
dass Personen, die einer bestimmten Ausbildungsgruppe
angehören, dazu tendieren beim Lösen der Probleme den

Aspekt primär zu berücksichtigen, auf den hin sie aus-
gebildet uorden sind, kann davon ausgegangen werden, dass
sich bei diesem Trend zur selekLiven Perzeption durch
Ausbilduno (Sozialisation) ein zusätzticher Verstärker-
effekt bemerkbar macht..t' (20).

5.?. Thesen zum Fachuissen

Die Thes e 8,'{ kann in zvei Richtungen noch er\veit.ert uerden.

Bereiche mit einer lanqen Tradition und von qrosseD Be-

deutunq sind besser geeignet , Met.hoden und Lösungsvet-
fahren bereit.zustellen. Ihre Glaubuürdigkeit und damit
ihre Anerkennung ist höher. Die Durehsetzungskraft.
eines stärker ausdifferenzierten Berei-ches uird grösser.

Fachruissen tritt meistens nicht in einer neutralen Form

auf. Grob kann zwischen technischem und politischem Fach-
urissen unterschieden uerden (21). Beamte mit technischem
Fachruissen gehen von einer bestimmLen Zielsetzung aus

und entruickeln nach systemaLi-schen, logischen Krite-
rien ihre Planung. lvleistens mögen sie vom uissenschaf t-
Iichen St,andpunkt aus zu genügen. lJird mit politischen
Fachuissen geplant, so uerden in der Programment.ulicklung
die politischen Aspekte .Laufend einbezogen. Ihre Durch-
setzungschancen uerden dadurch höher.

( 20 )

( 21)

Schm id/I reiber ;

Schmid/Treiber;

Bürokratie und Politik, S. L62

126a.a.0 S
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5.3. Ressort nartikularismus

Es gibt verschiedene Gründe, dass die
Abteilung oder Sektion primär verfolgt
der Bearbeitung berÜcksichtigt verden.

Eigeninteressen einer
werden oder tuährend

eher
Ko-

Er-

llacht und

Die Motivationsstruktur, die mit der herkömmlichen

0rganisationsstruktur zusammenhängtr s etzt Prämien

für die Durehsetzung der elq enen Sache als auf die

operation. Eine Beförderung geschieht aufgrund des

folges im eigenen Bereich . (22).

il1,{ie beobachtet verden konnte, erf olgen Problemvahrrüneh-

mung, Initiative für Programme, Programmentulicklung-

und Planung meist dezentral in den hierarchisch unteren

0rganisat,ionseinheiten. Dabei reagieren diese uiederum

sehr oft auf externe Anstösse oder Forderungen. Irgend

eine stelle beginnt mit der Planung. Im Zusammenhang

mit der daraus Desultierenden Dominan z der Bereichs-

planunq formulierte Jochimsen, den Grundsatz "der maxi-

malen Ressortproduktion und zugleich minimaler inter-
ressortmässigen Koordination". (?3).

Ausbau der eigenen Position.

Die Träger einer Abteilung versuchen zu Prestiqe

(22)

(23)

zt) gelangen. Die eigenen Aufgaben ulerden möglichst

optimal erfü1It. EinmaI erreichte Positionen verden nicht
mehr abgegeben, sondern versucht, sie rveit'er auszubauen '
(Diese These ruird in dieser Arbeit nicht mehr rleiter
verfolgt. )

B. Hotz t

B. Hotz,

a. a.0. S. 5

5a. a.0. S.
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5.4. Veruraltung shandeln

Das Handeln der Beamten orientiert sich noch stark an den Auf-
gaben der klassischen Eingriffsverualt,ung. "5ein Denken (des

Beamten) ist sachlich-konkret, Politisch-pragmatisch im übri-
gen stets zuständigkeitsorientiert,. Sein Handeln ist auf die
[oJahrung von Kompetenzen und die Erledigung von Vorgängen 9e-
richtet. " (24)

Dieser Schrverpunkt der Handlungsueise
an Planungen, bewirkt aber vor allemt
zug nicht berücksichtigt uerden.

reduziert das Interesse
dass Planungen im VolI-

Regierungsbereich, Aufgaben und
In;politische Planungssysteme.

6. LOESUNGSVERSUCHE DURCH ORGANISATIO N

Aufhebung der arbeitsteiligen Problemlösung durch organisa-
torische Massnahmen: F. tlllegelin gibt darüber eine ausführ-
liche DarstelIung. (25). trlir beschränken uns auf die grund-

sätzliche Problematik der horizontalen und der vertikal-hie-
rarchischen Institution.

6.L. 0rqanisatorische Massnahmen z ur_Koordinat ion der Basis-
einheiten.

Der ZusammenschlusS Von Basiseinheiten ermöglieht, dass Per-

sonen mit hohem Fachruissen verhandeln und ein vertiefLer In-
formationsfluss stattfindet. Grundsätzlich ruird die Ausar-

beitung von komplexen Programmen ermöglicht.

Die Durchsetzungskraft der Anträge von Projektgruppen sind
gering, da sie nuD über mangelnde Kompetenzen verfügen und die
politische Absicherungretua durch den Regierungsratrmeist
nicht vorhanden ist.

(24) H. Ehmke: Planung im
tnJiderstände, S. 3I6.

(25) F. l,'legelin: Integrierte Planung und veruraltung
Probleme und Lösungsansätze, S. 77 ff.
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6. Z. Vertikal-hierarchische Koordination dureh den Reqierunqs-
rat oder eine diesem unterstellte Stabstelle

Die Stelle ruürde den Ueberblick über die gesamte Tätigkeit
haben und die Abteilungen und Sektionen entspreehend an-

leiten müssen. Eine Entruicklung der einzelnen Programme

aus der Sicht, der Gesamtzusammönhänge Uäre ge!rährIeisteL.

Der Regierungsrat oder die Stabstelle vürden über die not-
uendige politische Potenz Verfügen, um die Durehsetzung der

Programme zu ermög1ichen. Besehränkt rirird dieses Koordi-
nationsprinzip dur ch die ersehuerte Informationsbeschaffunq
und die mangelnde Informationsverarbeitungskapazität.
Eine Führunq kann höchstens in allgemeiner bJeise erfolgen.
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I. LANDh'IRTSCHAFT

I. THEORET ISCHER ZUSAMMENHANG ZL''ISCHEN RAUMPLANUNG UND

LANDTdIRTSCHAFT

Einleit,unq
['lir versuchen die Zusammenhänge zvischen Raumplanung und

der Landruirtschaft in einem Schema zu erfassen (siehe fol-
gende Seite).Es soll uns als 0rientieru.ngsrahmen für O{e

die folgende Ausej-nandersetzung mit defnfi"rmplanung und

Finanzdepartement dienen. Damit sollte es möglich uerdenrzu
sehen, velche Punkte innerhalb des ganzen Problemkreises um-

stritten uraren

Zuerst, verden die Ziele und damit auch die Problemsicht der
Landruirtschaftspolitik dargestellt. Die Herausarbeilung der
Zusammenhänge zuischen Raumplanung und Landvirtschaft setzt
mit der Darstellung der TLeLe der Raumplanung ein. Ein Ver-
gleich ruird unsrzeigen, uelche Gem.einsamkeiten in den TieI-
setzungen bestehen und uelche Tiele der Raumordnung in die
Landruirtschaftspolitik eingebracht verden müssen. Auf der

andern Seite hat die Raumordnung bestimmte ZieIe der Land-
ruirtschaft als Rahmenbedingungen zu berücksichtigeq.
Die Liste der vorhandenen und die in Diskussion stehenden

+InsLrumen-e zeigen uns, auf ruelche Art die ZieIe grundsätzlich
erreicht verden können. Eine theoretische und empirisch
abgesicherte hlirkunqsanalyse ulürde den Rahmen unseres Berichtes
sprengen. Die Darstellung der exogenen Faktoren soII zeigent
velcherr Handlungsspielraum für eine kantonale Landvirtsehafts-
politik überhaupt offen steht.
Damit ist noch nicht geklärt, ulie die Tiele der Raumplanung

in der Landruirtschaftspolitik verfolgt verden können.
Grundsätzlich kommen alle Instrumente in Frage, di-e einen
räumlichen Effekt zeitigen" Zudem kann unterschieden werden,

ob diese reqional und örtlich besehränkt seien oder von

überregionaler l.lirkung sind. 
F

olcn
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1.1. Tie].e der Landuirtschaft

Im Mittelpunkt des Schemas steht die landvirtschaftliche Pro-
duktion von Nahrungsmitteln. Sie kommt, durch die Allokation der
Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und Maschine) Gebäude zustande.
Da diese Allokation in der Landruirtschaft durch die Preis- und

Einkommenspolitik (f) des Bundes gelenkt vird, kann von einem
quasi-marktruirtschaftliehen Mechanismus gesprochen uerden,
der Umfang und ldert der Produktion bestimmt. Mit der Institur
tionalisierung dieses Mechanismus ist gleichzeitig auch das

Ziel der Produktion g esetzt: Die Steioerunq des Einkommens.

Dieses 0berziel ruird faktisch durch zuei Tatsachen relativiert:
Die Arbeitskräf te in der Landruirtschaf t, rvelche innerhalb
des mar!truirtsehaf t,Iichen Mechanismus agieren müssen r' sollten
auch von ihrer subjektiven Einstellung her gesehen, die
entsprechende bJerthaltung eS.nnehmen. In diesem Zusammenhang

vird von Unternehmergeist (gesellschaftliche Normen) in
der Landruirtsehaft gesprochen. Dass dieser nicht immer

vorausgesetzt urerden kann, zeigen zahlreiche Beispiele
in der Praxis. Eine geulisse Ro11e spielt er aber trotz-
den bei allen Landuirten, da jeder Produktionsbetrieb
langfristig das Existenzminimum erreiehen muss.

Die zureite Einschränkung ist durch die begrenzte Mobilität
der Landuirte gegeben. Eine optimale Produktion kann nicht
nur auf den Landulirtschaftssektor bezogen uerden. Nach der
theoretischen Vorstellung müsste eine Abrtanderung aus der
Landvirtschaf t vollzogen verden, u/enn der lrlert des Produk-
tionsergebnisses (Einkommen) unter jener der übrigen tnlirt-
sehaftssektoren fä11t. Die Arbeitskräfte müssten sich
in jene Bereiche mit dem höheren Grenzuertprodukt verschieben.
Auch hier spielen gesellschaftliehe Normen, vie Bodenver-
bundenheit, Berufsethos und andere Faktoren ruie Lebens-
qualität eine ret,ardierende RoLle.

Trotz dieser Einschränkungen gilt die These:

1. Das HauptzieJ- der Landruirtschaft ist durch den Marktmeeha-
nismus gegeben und besteht in einer optimalen Faktorallo-
kation und der Einkommenssteigerung.

f ) Vierter Landruirtsehaf tsbericht,
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A1s rveitere vichtige TieLe urerden in der Landruirtschaftspoli-
tik genannt: (f)

2. Sicherung der nötigen Anbau und Produktionsbereitschaft,
um die Nahrungsmittelversorgung des Landes in Zeiten
gestörter Zufuhren zu geruährleisten.

3. Anpassung der Produktion an den Inlandbedarf und die
Mögliehkeiten der Ausfuhr unter Aufrechterhaltung eines
an gemessenen Agrarimportvolumens.

4. Stabilisierung der Märkte für Agrarproduktion und ange-
messene Sicherung des landuirtschafLlichen Einkommens.

Diese vier 0berziele sind allgemein anerkannt, verden aber
unterschiedlich geruichtet. Die TLelformulierung zeigt zu-
gleich die grundsätzliche Problemstellung der Landwirtschaft.

I.2. Die Ziele der Raumordnungspolitik

Im Kanton Aargau sind die
tik im Regierungsprogramm
formuliert:

0berziele für die Raumordnungspoli-
I973-77 und im Besiedlungskonzept

A) Bestmöglicher Einsatz der kantonalen Produktionsfaktoren
(Boden, Arbeit, Kapital) im gesamtschveizerischen Rahmen

(Wirtschaftlichkeits- und Leistungsargument)\
B ) Ausgleich regionaler tdohlstandsunterschiede ( Gerechtig-

keits- und Leistungsargument oder Disparitäten)
C) Staatspolitische und gesellschaftliche Integration

( Integrationsar gument )
D) Erhaltung und Verbesserung der Umweltqualität (Qua1i-

täts- und Umueltschutzatgument)

Diese Ziele gelten mit Modifikationen und ueiteren Differen-
zierungen für die Raumordnungspolitik im allgemeinen (siehe
dazu Bundesgesetz über Raumordnung).

I.3. Abhänoickeit LanClrirtschaft Raumplahunq

Fo I gend e Zielkonflikte und Harmonien können zwischen Land-

festgestellt uerden:wirtschaft und Raumplanung generell

f) Vierter Landruirtschaftsbericht
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].el* L an dui ts af

Kein primäres Anliegen,
muss aIs Randbedingung ein-
gef ührt urerden.

R aum Ianun
Neben den Faktoren Kapital
und Arbeit steht, die Nutzung
des Bodens im Vordergrund.
Der Marktmechanismus rlird de

art eingeengtr dass es zu

einer gesellsehaftlich er-
ruünschten Allokation kommt.

Die Bodenver\uendung aller
Nutzungs6rterr steht im Vorder
grund.

Neben den optimalen Einsatz-
Faktoren ist der Ausgleich
der Disparitäten das Haupt-
ziel der Raumplanung.

Kann als drittes, uichtiges
TieL angesehen uerden. Muss

gegenüber der Landruirtschaf
vertreten uerden.

Integra-
t ion In beiden Bereichen in diffuser Art vorhanden.

I

Umuel t

setzt, den Rahmen für den Ei
saLz der Raumplanung

1.4" Rahmenbedingungen

Die kantonale Landuirtschaftspolitik ist in ihrem Handlungsspiel-
raum nicht frei. Auf drei Ebenen können Rahmenbedingungen beobach-

tet urerden, die nur schlecl-rt dureh eine kantonale Politik be-

einflusst werden können. Diese exogenen Faktoren müssen berÜcksich-
tigt \uetden.

V erso r-
gung Hauptziele

Anp a ssun g

d. Produkt. Hauptziele
Einkom-
men Hauptziele

In der Landvirtschaft von

untergeordneter Bedeutung.
Muss von der Raumordnung

übernommen uerden und kann

im Konflikt stehen.

D i spari -
täten

In der Landruirtschaft rich-
tet sich dieses ZieI auf da

Produktionsvolumen. Die A1-

lokation der Produktionsfak-
toren uird aufgrund des Ein-
kommens beurteilt. Neben der
landruirtsehaftlichen Eignung
des Bodens urird primär die
Höhe des Einkommens beach-
tet.

0ptimal er
Ein satz
der Pro-
duktion s-
faktoren
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1.4 I Natürliche Eiqnunq

KIima, Geologier HöhenIage, Hangneigung

Diesen Eignungen können selbsLverständlich unterschiedliche
Bedeutungen zugemessen uerden. In diesem Sinne sind sie
also auch nicht völ1ig starr und haben keine eindeutig
determinierende ldirkung.

r.4.2 Instrumentarium des Bundes ohne Einfluss des Kantons

Eine geruisse lrlirkung kann durch eine starke politische
Einflussnahme auf die Bundespolitik vorgenommen uerden.

1.4 .t Bestehende Infrastrukturen und Verteilunq von

trjirt schaf t e ölkerun

Au ch

tät
aus.

r.5
Den

nach

diese Rahmenbedingungen weisen eine geurisse

auf. Eine Einflussnahme ruirkt sich aber erst

(
Fexibili-
lan gfri sti g

Einteiluno der Massnahmen

jerueiligen Zielen sind Massnahmen zugeordnet: 5ie sollen
folgenden Kriterien unterschieden verden, damit die

Frage des kantonalen Handlungsspielraums sichtbar vird:

1. Bundesmassnahmen ohne Einfluss des Kantons

2. Bundesmassnahmen mit Einfluss des Kantons

3. Kantonale Massnahmen (zusätzlich)
!+. I Nicht Iegiferierte Instrumente des Bundes, )e-i

[ ruicnt legiferierte Instrumente des Kantons )

In der Diskussion urird zudem die Unterscheidung gemacht

zruj.schen Instrumenten, die der Agrarpolitik zuzuardnen sind
und solchen, die anderen politischen Bereichen angehören,
aber ebenfa1ls eine tlirkung auf die LandurirtsehafL haben.

Diese Unterscheidung so11 jerueilen auch angef ührt urerden.

1. 5.1 Instrumentarien des, BUndes

A grarpoli tik

Garanti-e oder 5tÜtzung der Marktpreise (Milchr Fleiseht
ldeizen )

Deficieney payments a1s produktgebundene Ausgleichs-
zahlun gen

Uebrige Massnahmen

Geld- und Kreditpolitik (Nationalbank)

- Konjunktur- und Strukturpolitik.
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L.5.2. Inst,rumentarium des Bundes mit Einfluss des Kantons

Agrarpolitik

Bildung, Fortbildung

Beratung (privat oder staatlich)
Forschung

Strukturverbesserungen (Meliorationen,
Hochbau )

Marktforschung, Absatzförderung

Uebrige Instrumente

- Zonierung (BV

5t euerpolit ik
bunqen )

Grosser Ein-
fluss des

Kan tons

,rtet, zzguater) kantonales Baugesetz

(Einkommens-, Vermögenssteuer, Abschrei-

SozialpoIitik (Transfers an Alte und kinderreiche
Familien )

Infrastrukturen des Bundes unter Mitsprache der Kan-
tone

Arbeit smarktpo I it i k

L.5.3. Instrumente des Kantons

Agrarpol itik

Uebrige Instrumente

B etrieb shel-f erdi en st

Marktfor schun g

Ab satzfö rderung

Grundstück geu5.nnsteuer

Infrastrukturpolitik (Verkehr, Ausstattung, Erschlies-
sung, usu. )
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L.5.4 Noch nicht leqif eriert,e Ins trumente von Bund

und Kanton

Beui rtschaftun gspfl i cht
Auflagen für Bodenbearbeitung
Pl anruertab sehöpf un g

Staat1, Ersatzmassnahmen der Bodenbeuirtschaftung
( Gemeindearbeiter )
Produktionsunabhöngige Ausgleichszahlungen
(Zusätze durch Kanton)
Pflicht zut 0ntsplanrevision

I.6. Massnahmen mit räumlicher hlirkun g

Eigent,lieh haben a1le Massnahmen der Landuirt-
schaftspolitik ei.ne Ausuirkung auf die Raumordnungs-
zieIe. Dj.e vichtigsten Massnahmen können folgender-
massen unterschieden uerden:

1.6.1 AqrarpoLitische Instrumente
überreqionale Bedeutunq Reqional /öttI. Bedeutuno

vorhandene
In strument e

neu e

In strumente

Strukturverbesserun gen,
Standort der Gebäude,
R eno vat,ion en

Auflagen in der Produktion
(0ekologie)

innere Aufstockung
produktionsunabhän gige
F1äch enb eiträge
Bevir t,schaf tun gspf 1i ch t
mit oder ohne Auflagen
staatl. Beuirtschaftung
Arbeitsmarktpolit,ik
DarLehen, Bürgschaften,
Zin svergün sti qun gen

A grarfon d s

Intensivkulturen in
Agglomeration snäh e

Unterstüzung des Neben-
erverb s

differenzierte Subven-
tzeatio
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1.6.2. FIa t_ere de strumente

üeberregionale -Bedeutung Regional / ört1. Bedeutung

vo rhand en e

In strument e Zoni erun g ( Nu tzun gsplanun g I
G rund stü ckgeuinn st eu er
Ersehli essun g

neue
I n strumente Darlehen, Bürgschaften,

Zin sverbil Ii gun g

Indust,rie- u. Geurerbepolitik
Aktivj.erung Steuerpolitik
SoziaImassnahmen
Arb eitsmarktpolitik

2..UTBERSIEHT UEBER D EN.PLANUNG5AELAUF

14.

17.

Nov.67

Nov.67

Einreichung der Motion Binder

Sitzung Regierungsrat
beschliesst, dass die Landruirtschaftsdirektion
die Motion prüft und Berieht erstattet.
Erste Daten ulerden ver ulaltungsintern zusammen-

getragen.

Begründung, Erheblichkeitserklärung der Mo-

tion Binder im Gr. Rat
Ausdehnung des Pioblemhorizontes
frster I'Jiderstand von Landruirtschaftskreisen

Sitzun! des Regierungsrates, Kenntnisnahme
der Erheblichkeitserklärung
Finanzdepartement soll prüfen und Bericht
erstatten.

Chef Finanzabteilung legt PIan für Vorgehen
f est.
Bestandesauf nahme, Bedingungen , 7ie1e, Mittel

6 . Plai 69

B. Mai 69

Zonierung (Nutzungsplan)
Inf rastruktu rpo lit,ik

26. Sept.69



2. okt. 6g

15. Dez. 't9

L. Jan. 7A

l_5. 0kt. 70

?2. Apr. 7l

I. Juli 7l

14. Juli 7I

Dez. 7L

1. Jan. 72

9. Febr. 72

10. Febr. 72

B. März 72

5. Apr. 72

11. Apr.72

28

Erste Sitzung der vorberatenden Kommission
Datenbeschaffung durch Meliorationsamt

Brief über Hearing mit Sachverständigen

Chef Planungsuresen tritt sej.ne Stelle im

Baudepartement äh.

Mündliche Auftragserteilung an Dettruiler
Arbeiten von Detturiler: Ist-Zustand, Ent-
tuicklung, Versehuldung
Berufsbildung und Beratung
Intervention des R egierungsrates trJeber

zvecks baldiger A blieferung der Arbeiten

Intervention des Landwirtsehaftsdirektors

Antvort von Dettuiler auf Intervention
Bericht über den Stand der Arbeiten

Ablieferung des ersten Berichtes (gntuieklungs-
perspektive der aarg. Landuirtschaft)

Chef Planungs\uesen übernimmt Abt. Raumplanung

Strukturverbesserung in der Landruirtsehaft
Bericht des Chefs MeliorationsCamt

Erste Sitzung der Plenarkommission
Diskussion über den Bericht Enturicklungsper+
sp ekti ven

Beschluss der Bildung einer Untergruppe

Erste Sitzung der Untergruppe
2 Subkommissionen werden gebildet3

- Zielkatalog
- Rahmenbedin gun gen/Sof ortmassnahmen

Antruort des Planungschefs an Chef Finanz-
verualtun g

Stellungnahme der Sektion Strukturverbesse-
xungen z. APL

Bericht der Subkommission (llethode)
Erarbeitung eines Zielsystems

L2. Apr. 72



25. Apr. 72

5. Aug. 72

16. Aug. 72

20/23,IO. 72

21. Oktr 72

26.okt.72

Janu ar

28. Juni 73

29/30.LL.73

25. t4ärz 7 4

7 -I7 -25-29
Mai 74

20. Dez. 7 4

27. Juni 75

Febrüar 7 6

.29

Zveite P-[ e.narkommisgie,nssitzung
Diskussion über Bericht Subk. (Methoden)

v\
A uf dern ldeg zum agrarpol. Leitbild vom

Chef AbteiLung Ltl

dritte Plenarkemmissionssitzun g

bleiterbearbeitung in den Subkommissionen

Bemerkungen zur Matrix II und III Landuirt-
schaf t smodell
Bearbeit,er: Kantonalplanung

APL, Diskussion der Modelle I-III Ziel-Mittel-
Matri x

von ef F inanzverualtung

vierte Plenarkonmissionssitzung
Diskussion der Ziel-Mittel-Matrix
Sitzungen mit Dettruiler alle 14 Tage verein-
bart o

Abschluss des Berichtes bis Ende Januar I973

Abgabe des Berichtes DettuiLer (Leitbild)

Hearing in t'l indisch mit Experten, Politikern
und Interessenvertretern.

Ri gitagung

erster Entwurf LeitbiId, Bereinigung des

ersten Entwurfes

Sitzungen zur Bereinigung des ersten Entururfes

Vernehmlassung des APL

-Rektor Landrui-rtschaf tsschule
zur Bildung

-BIGA Amt f ür trl irtschaf tsf örderung
-F inanz vervaltun g

-Aarg. Landuirtsch. Gesellsehaft
-Se[<tion Beruf 1. Ausbildung

-Gevässerschutz

Beschluss des Regierungsrates, das APL als
Botschaft auszuarbeiten.
Erste Lesung des Regierungsrates
Aenderunq verschiedener Textstellen



3. März 76

8. März 76

2. Juni 76

21. März 76

22/2t.2. 77

S ehlusssitzun g

sieben Anträge
grossrätl. Kommission
Abänderung

3A

Vortrag des Finanzdepartementes und AL

mit Abänderung an Regierungsrat"

zueite Lesung des Regierungsrates, Genehmigung

APL a1s Botschaft
Kommi ssion suahl

der
zuT

G rossratsdebatte über das Leitbild
Annahme und Auftrag ein Gesetz zu erarbeiten.
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3. 0RGANIGRAMM für die Fallst,udie Landuirtschaft

1.1
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SCHAFTSFRAGEN

FINANZDEPARTEMENT

EG IERUNGSRAT
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4. PLANUNGSABLAUF LANDT/T,IRTSCHAFT

4.1. Initiativphase

4.I.1 Motion Binder

Die Diskussion um

durch eine Motion
1967 ausgelöst.

ein aargauisches LeitbiLd-
Binder im Grossen Rat (GR)

und Gesetz uu'rde

am I4. November

Motion Dr. Julius Bj-nder, Baden, betreffend Erhaltung und

Förderung des Bauernstandes:
rrDer Aargau hat sich im Verlauf der letzten Jahrzente von

einem Agrarkanton zu einem industrialisierten Kanton geuan-
de1t. Damit sind die virtschaftliehen Spannungen und Gegen-
sätze angeuachsen. Die Frage stellt sich, uie ein 1 eistun os-
fähiqer und den heutiqen oolitischen und virtsehaftlichen
VerhäItnissen anqepasster Bauernstand erhalten und qefördert
verderi kanri.0burohl die Landruirtsehaf tspolitik vor
dessache ist,

allem Bun-

sich über-müssen auch die kantonalen Behörden
leqen und anstrenqen. um herattszufinden.velches die ootimale
Inteqration von Industrie und Landwirtschaft ist. Der Re-
gierungsrat urird deshalb einqeladen:
1. einen umfassenden Bericht über die Entvickluno und Stellunq
der Landuirtschaft in der Volksruirtschaft des Kt. Aargau zu

zu äusserndrstatten, uobei sich dieser Bericht insbesondere
hätte über:
a) die produktions- und absatzpolitische, Laqe der aargau i schen

Landryirtschaf t,
b) die Förderunq der aar gauischen Landuirtschaft nach der

:bisheriqen Gesetzqebunq
e) die künftige Förderung der aargauischen Landruirtschaft,

vor aLlem im BIiek auf die Produktionssteiqerunq und die
Ko sten senkun q

2. allenfa1ls ureit,ere qesetzliche Grundlaqen für die
der aargauischen Landryirtschaft vorzuschlagen."

F örderung
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Die Motion ist von der gesamten CVP-Fraktion unterschrieben.
Sie geht zur ueiteren Behandlung in die Staatskanzlei. Eine

Diskussion im Grossen Rat findet vorläufig nicht statt.

Bemerkensurert an dieser Motion ist, dass der begrenzte Hand-

lungsspielraum einer kantonaLen Landruirtschaftspolitik durch-
aus gesehen \uird. Die Hauptstossrichtung ist eine Steigerung
der Effiz ienz der Betriebe und damit eine Sicherunq des

Einkommenszieles.

Die Problemformulierung ist also eher beschränkt. Sie kon-
zentriert sich auf die traditionelle landrvirtschaftliche
TLelsetzung.

4.L.2 Gründe für die Einreichunq der Motion

Die gesamte Verualtung befand sich seit L967 in einer Reor-
ganisationsphase. Es vaf, beabsichtigt, dass die Landruirtschaft
ihre 5tellung als Direktion verlieren sollt'e und zu einer
Abteilung degradiert uurde, uras dann auch durchgeführt x,orden

ist.
Die Direktion uurde von einem Juristen geführt. Eine bessere
Führung ruurde von verschiedener Seite er\uünscht.

Ende der seehziger Jahre ururde der finanzielle Engpass zuneh-

mend akuter. Die Zahlungen für Güterregulierungen konnten nur
noch mit Schrvierigkeiten vom Kanton geleistet uerden.

Es konnte nicht festgestellt verden, dass die Motion von

der Vervaltung ddngeFegt ruurde. Sie rlird of f enbar von einem

Teil der landruirtsehaf tLichen Bevölkerung getragen. Dj-e

StelIung des Nichtlanduirtes Binder macht dies deutlich:
Er stammt aus einer Landuirtschaftsfamilie, sein Bruder ist
heute noch Bauer.Neben der SVP hat die CVP am meisten land-
uirtschaftliche Vertreter in der Fraktion. Binder besass in
der Fraktion und auch im Rat als Petson ein grosses Gewicht.
Durch seine Eingabe \uar zu rechnen, dass die Motion am ehesten

eine Chance hatte, durchzukommen. A1s Nationalrat hatte Binder
ebenf a1ls Einbliek in die nationale Landruirtschaf tspoli.tik.
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Bemerkunqen:Der InhaIt der Motion aIs auch die vervaltungs-
Wahrunq undinternen Umstände weisen darauf hin, dass die

Sicheruns von landruirtschaftlichen Interessen die Haupt-
motivation urar. l^rie slch im späteren Ablauf zeigen uird,
uaren aber nicht a1le Vertreter der Landvirtschaft mit dem

Vorgehen einig. Vor aIlem bestritten sie die Notvendigkeit
der Schaffung von neuen gesetzlichen Grundlagen.

4.I.3 Behandluno im Reoierunosrat

Am 17. November L967 behandelt der Regierungsrat die Motion
Binder. Er beschliesst, das Anliegen an die Abteilung Landvirt-
schaft veiterzuleiten, damit es dort einer Prüfung unterzogen
uürde1 und ein Bericht zuhanden des Regierungsrates abgefasst
uird. Die Abteilung befasste sich zuerst mit der Datenaufnahme.
Im Nachhinein stellte sich aber heraus, dass alle Unterlagen
für veitere Arbeiten nicht brauchbar u,aren.

frt'rn<ra-1<_r-
Der Departementsvorsteher der nahm

nach Einreichung der Motion mit der Aargauischen Landurirt-
schaftlichen Gesellschaft Kontakt auf. 5ie var mit der Ent-
gegennahme der Motion einverstanden.

Folqerunqen: Die Aar gaui sche Landruirtschaf tliche Gesel1 sehaf t
uar die einzige 0rganisation, die bis zur Begründung der Mo-

tion angesprochen uurde. Dies gibt uns einen ersten Hinueis
auf die Bedeutung der betroffenen organisierten Interesssen-
vertreter auch bezügIieh der Entscheidfindung des Regierungs-
rates.

Der erste Anlauf zur Bearbeitung des Leitbildes zeigt noch ein
zueites grosses Problem: 0buohI seit 1ängerer TeiL Land-
virtschaftspolitik betrieben ruird und auch der uissenschaft-
liehe Stand ein beachtliches Niveau aufveist,
für eine Politik in brauehbarer Art vorhanden.

uaren keine Daten



36

4.r.4 Beoründuns. Eintreten und Erhebliehkeitserklärunq

der Motion 31n6s1- '; ?t f7,.-+

ruird die Motion vor den GR gebracht. Die
Binder im Grossen Rat enthielt folgende

Punkte:

Er skizziert das veitere Vorgehen und die zu bearbeitenden
Probleme. Im GegensaLz zur eigentlichen Mot,ion enthä1t seine
Begründung eine deutliehe Ausdehnunq des Problemhorizontes.
Insbesondere verden auch die Bezüge zut Raumordnung hergestellt.
Die Betriebs- und GrössenverhäItnisse in den einzelnen Kan-

tonsteilen sollen untersucht urerden. Nicht nur die spezifi-
schen Landruirtschaftsprobleme uerden angesProchen. ALl-
gemein geht es um mögliche Massnahme) um eine Annäherunq

in hlohlstand u nd L'Iachstum zuischen Stadt und Land zu errei-
chen. ( In einem Drittel der aaxgauischen Dörfer uohnen mehr

aLs 50 ,6 der Bevölkerung auf Bauernhöfen ). Ebenfalls soIlen
die Asp ekte des Landschaftsschutzes behandelt uerden. (Er-
haltung der Erholungsgebiete und Grünzonen).Die Erarbeitung
eines Beriehtes soIl möglichst bald von einem ausruärt,igen
Experten durchgeführt uerden. Eine verualtungsinterne Kommission

von drei Leuten hätte beratende Funktion zu übernehmen.

Am 6. Mai 1969

Beoründunq von

In der
Aspekte

A 11g

foloenden Diskussion uerden keine grundsätzlich neuen

aufgebracht.

Aus Landruirtsehaftskreisen besteht eine allgemeine
Skepsis qeqenüber dem Staat, dem hier eine Aufgabe
übertragen uerden so1l, die besser von landrtirtschafL-
lichen Interessenverbänden gemacht uerden sollte.

Der Handlunqssoielraum für eine aar gauische Landuirt-
schaftspolitik ruird pessimistisch eingeschätzt.

emein uird auf eine sofortiqe Behandlunq qedränqt.
Auch der Departementsvorsteher sieht den Abschluss
des Berichtes (5chueiz. Probleme, Ist-Zustand, Leitbild)
innert zuei Jahren vor, und ein neues Gesetz sollte
naeh spätestens 4 Jahren erarbeitet sein, d.h. im

Jahre L975. Mit 106 Ja-Stimmen gegen 4 Nein-Stimmen
uird die Motion angenommen.
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Foloerunoen: Die Diskussion im Grossen Rat zei gte, dass mit
Ausnahme einiger Landruirtschaftsvertreter eine breite Bear-
beitung der Probleme im 1ändlichen Raume geuünscht tturde.
Die Schranken der selektiven Petzeption u,aren durch die Be-

gründung der Motion, zumindest vas die Initiativphase der
Planung betrifft, durchbrochen. Mit dem Einsatz einer
Projektgruppe uurde auch versucht, dem Ressortpartikularis-
mus entgegenzuvirken r i nnethalb der wieh i:m

F.i@.

4.2. Auftragserteilung an Experten

4.2.I Behandlunq im Reqierunqsrat

In der Sitzung vom 8. Mai L969 nahm der Regierungsrat Kennt-
nis von der Erheblichkeitserklärung. Die veitere Arbeit uurde
an das Finanzdepartement übertragen.Gleichzeitig rlird die Er-
wartung in einen Bericht gesetzt.

4.2.2 Erster Vorschlaq für Bearbeitunc

Am 26. September 1969 legte der Chef der Finanzvervaltung
einen Vorschlag über das veitere Vorgehen vor. Bemerkensvert
ist der breite Tielkatalog:

I ) uirtschaftlich
2) sozial- und staatspolitisch
3) 0rts-, Regional- und Landesplanung.

Eigentliehe Problembereiche verden nicht umfassend definiert.
Die Bearbeitung durch den Chef den Finanzvervaltung ist durch
die personelle Besetzung der Landruirtschaftsabteilung zu er-
klären.
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4.2.3 Vorberatende Kommission

Das Dokument über das Vorgehen dient als Unterlage für die
erste Sitzung der vorberatenden Kommission am 2. 0ktober
L969.
Die Mitglieder sind(s. 0rganigramm):

Vorsteher des Finanzdepartementes
Präsident der Aarg. Landvirtschaftlichen
G ese1l schaft
Chef der Kant. Finanzverualtung
Adjunkt des Kant. MeLiorationsamtes
Chef der Abteilung Landuirtschaft

4.2.4 Informati.onssammlunq und Suehen eines Experten

UbvohL noch kein e klanere Problemstelluno für die Bear-
beitung des Leitbildes vorliegt und diese zu diesem Zeitpunkt
aueh nicht diskutiert uird, werden an die anuesenden Abteilungen
Aufträqe zut Material- und Datenbeschaffunq aufgeqeben. Die-
ser Umstand ist nicht etura einer Unfähigkeit der bearbeiten-
den 5te11en zuzuschreiben, sondern den objektiven Schruierig-
keiten, die Aufgabe überhaupt richtig zu problematisieren.
Der Kanton uagte sich an eine für die damalige ZeiL echte
Pionierleistung.

Für uei.tere Informationen uurden zuei hJissenschafter für
Agrarfragen und ein eidg. Beamter der Landulirtsehaftsdirektion
in ei.nem Hearing befragt. Zuerst uollte man sich ans 0RL-In-
stitut Zürich uenden, uas dann aber fallengelassen vurde.
Das gesammelte Material sollte von ej.nem angehenden Juristen
oder Agronomen bearbeitet uerden. ( Informationsnotstand )

4.2.5 Auftraoserteilunq

5o kam es auch am L5. Oktober i-97O mit einer halbjährtichen
Verspätung zu einer mündlichen AuftragserteiLung an

E. Dettuiler, ing. agr. von der eidg. ForsehungsansLalt Tänikon.
Von der Bearbeitung uurde insbesonders eruartet:
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eine DarsteLlung des Ist-Zustandes der aargauischen
Landruirtsehaft
eine Beurteilung ihrer mutmasslichen,
bedingten Entwicklung mit Varianten,
o eolied ert
eine Uebersicht über den Grad der Verschuldung
eine Stellungnahme zur Iandwirtschaftlichen Berufs-
bildung und Betriebsberatung.

perten uar durch die Verwaltung keine
besondere Betreuung vorgesehen.

Die Raumordnung ist bisher durch keine Person explizit
vertreten. Umso bemerkensverter ist esr dass t,rotzdem
eine regional differenzierte Untersuchung der Landrvirt-
schaft verlangt uird. Im übrigen häIt sich der Auft,rag
im Rahmen einer traditioneLl agrarökonomischen Unter-
suchung. Trotz der umfassenden Motion Binder ryurde vom

Finanzdepartement die selektive Perzeption nicht durch-
broehen.
Mitglied der Arbeitsgruppe ist der Präsident der ALG;

Dies ist ej.n Hinveis, dass eine enge Zusammenarbeit
mit der vichtigsten Interessengruppierung angestrebt
uurde, ja teilweise sogar der Verrualtung auf gezuungen

ururde "

4.2.6 Intervention !reqen Einhaltunq des Abqabetermins

Der Bericht ururde von der Verualtung auf spätestens Ende 5om-

mer I97L eruart,et. Im Frühling orientierte sich der Departements-
vorsteher und der Chef der Abteilung Landulirtschaft über den

Stand der Arbeiten, da sie den Abschluss dringend eruarteten.

Von Dettruiler ulurde eine grössere Verzögerung in Aussicht
geste1lt, mit folgender Begründung:

Es bestehen grosse Schruierigkeiten in der Grundlagen-
b e schaffun g

Es ururde auf die Publikation von neuesten Daten ge-
uartet ( zryeimal )

Regionale Daten uurden unterschiedlich erhoben und

und \uaren deshalb nicht verulertbar

uirtschaftlichm
örtlich oder reqional

Folqerunclen: Für den Ex
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-Daten uaren vorhanden, aber zu uenig auf die land-
ruirtschaftliche Studie ausgeriehtet. Es vurden Sondel;
erhebungen angestrebt, die sich alsbald als viel zLt

umf angreich herausstellten "

Folqerunqen 3

An dieser 5telle zeig ten sich die Datenprobleme
noeh deutlieher. 0ffensichtlich stellt der Verfasser
an den Bericht sehr hohe uissenschaftliche Ansprüche
und legt vor allem trlert auf eine exakte empirische
Fundierung der agrarpolitischen Fragen. Die Inter-
vention des Departementsvorstehers 1ässt deutlieh
sein persönliches Engagement in dieser Frage durch-
blicken. Eine Beschleunigung des Arbeitsprozesses
bewirkt er aber trotzdem nicht.

4.3. Bericht Dettrviler: Entuicklungsperspektiven der
aargauisehen Landruirtschaf t ( 197I )

DettviLer Lieferte seinen Bericht im Dezember L97I ab. Eine
Besprechung des Berichtes so11 die Berücksichtigung der raum-
relevanten Aspekte klarstellen. Einzelne Teile verden in der
Besprechung ausgelassen, so etua der erste Abschnitt über
die Entruicklun sperspektiven der schveizerischen Landwirt-
schaft. Der zueite Teil
Der dritte Teil ist den

Im vierten Teil solLten
uerden.

beinhaltet die Bestandesanalyse.
En tvi ckl u n gsperspektiven geuidmet.

4.3.I Bestandesanalyse

Folgende sieben Faktoren fanden in der Bestandesanalyse eine
besondere Beaehtung:

Klimatische Merkmale werden dargestelLt. Unterschiede

die Pildung und Beratung behandelt

innerhalb des Kantonsgebiets ervähnt.
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Die Böden ulerden auf die qeoloqische und hydroloqische
Beschaffenheit hin untersucht. Auch hier uerden unterschied-
liche EigOügen festgestellt. Die schuierige Situation der
Juraböden ruird besonders betont.

-Bei der Nutzunq des Bodens kommt die überdurchschnitt-
liche Ackerberuirtschaftung zur Sprache.0btuohl die Gebiete
dafür teilrueise ungeeignet sind, wird diese Bevirtschaftungs-
ueise aus historischen Gründen beibehalten. Eine gebietsspe-
zifische Betraehtung findet statt.

-Die Betriebsqrössen (Flächenanteile) urerden im Vergleich
zum sehueizerischen Durchschnit,t dargestelLt. Eine gebiets-
spezifische Untersuehung uird nicht angestellt, \uas für die
Raumordnung sehr uichtig uräre.

-Die Höhenlaqe ist tiefer und ausgeglichener als in der Ge-

samtschveiz. Spezielle aargauische Merkmale erseheinen nicht.

-Die Verschuldunq uird nach Betrieben mit eigenem Boden und

Pächter untersueht. Regionale Unterschiede uerden nicht er-
hoben.

-Die Eionuno des Bodens wird anhand der Hanoneiqunq , der
Futterertraqszone und der Intensivkulturen für 0bst- und

hleinbau als Kriterium in einem Produktionskataster dargestellt.
Im Kataster ulerden a1le F1ächen einbezogen, die ausserhalb
des GKP liegen, das im Aargau Raum für ca. I Mio Einwohner
bot (1971).

Das Ergebnis des Katasters u,ar, dass das mittlere Rheintalt
Turzach und ['liggertal Iandrvirtschaf tlich ungeeignet sind.
Diese Gebiete sind auch hinsichtlich ihres urirtschaf t.lichen
Pot,entials in einer schlechten Position.

Folqerunqen 3

Die Best,andesanalyse streift die raumrelevanten Fragen
nur am Rande.Besonders schueruriegend urirkt sich der
Umstand aus, dass die Abuland erun q F1ächenstruktur und

Versehuldunq nieht qebietsspezifisch vorqenommmen

\uurde.
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Trotz dem Hinueis äuf die schlechten Produktionsbedingungen
ebua im Jura, kann ohne eine Angabe dieser Daten keine
fundierte Aussage übär die Problematik der LandruirLsehaft
in diesem Gebiet gemacht uerden. Analysen über Landschafts-
schutz, ökologische Probleme, Brachland, Zusammenhang mit
der Besiedlungsstruktur, tnlohlstandsgefäl1e Stadt/Land
und Zonenabgrenzungen fehlen vö11ig. (s. ScfremJ). Die
Analyse ist auf die Landruirtschaft mit ihren spezifischen
Problemen ausgerichtet. Es zeigt sich, dass die Forde-
rung der örtlichen und regionafen Gliederung der Daten nicht
genügte.. Zwei Gründe dürf ten entscheidend ge\uesen sein:

Die abgelieferten Daten der Regionalplanungsgruppen \ua-

ren unbrauchbar, da sie nicht vergleichbar \uaren. Er-
neute Vorgaben an die Regionenr uffi brauchbare Daten zL)

erhalten, wären sehr zeitraubend gexresen.

Dettuiler ist ein Spezialist für Landwirtschaftsfragen.
Raumrelevante Probleme u,aren ihm zu urenig ge1äufig.
Seine beschränkte selektive Perzeption in fachlicher
Hin$icht konnte durch die eher vage Auftragsformulie-
rung, besonders bezüg1ich der Raumordnung, nicht durch-
brochen uerden.

4.3.2. Entuicklunosoersoektiven

In diesem Abschnitt ruird
nahmen ersLellt:

eine Proqnose

Die Bevölkerung beträgt im Jahre 2043 bzru. ?OLl ca. I Flio

Einuohner.

Es uird nur mit F1ächen ausserhalb des GKP gerechnet.

Technischer Fortschritt und Einkommen nehmen in abge-
schtuächtem Ausmass urie in der Verqangenheit ztJ.

mit folgenden An-
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Es vird dann die Tendenz herausgelesen, dass

F1ächenwachstum, Betriebskonzentrat,ionen und

notvendig sein tuerden.

ein ueiteres
Abuanderungen

Ueber die prognostizierten lrilerte uird keine Beurteilung
abgegeben, ob sie urünschbar seien oder nicht.

Am Rande vird eine Alternative durch innere Aufstockungen
angefügt. Allerdings findet diese Variante keine ausfÜhr-
Iiche Beachtung.

Der vierte Teil über die Bildunq und Beratunq uird vö11i9
tueggelassen.

Folqerunqen 3

!'las f ür die Bestandesauf nahme gesagt uurde r gilt f ür
die Prognose noch in rueit stärkerem Ausmass. Eine regio-
nale Differenzierung fehlt vöIlig.

Die Prognose umfasst nur eine Variante. Dieses Vorgehen

macht die angenommenen BevöIkerungs- und Flächenzahlen
bereits äusserst problematisch.

Die l,löglichkeiten einer veränderten Politik rvird Über-
haupt nicht ins Auge gefassL. Die traditlonelle Land-
ruirtschaftspolitik der sechziger Jahre erscheint als
einzige Mögliehkeit.

Damit zeigt sich, dass die Iandruirtschaftlich fachtech-
nische Sicht von Dettuiler in seiner Berichterstattung
eindeutig dominierte. Sie konnte auch nicht durch eine
sehriftliche Mitteilung des DepartementsvorsLehers ab-
gebaut uerden, in der es heisst: 'rhlie mündlich vereinbart
(an1ässlich der Auftragserteilung), dürfen die Ergebnisse
und die Arbeitsmethoden namentlich im Drospektiven
Teil durchaus unorthodox. -ia proqressiv sein".
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Bildung und Beratung verden
Det,ttuiler fühlte sich nicht
Aussage zu machen.

im Bericht nieht eruähnt.
sehr kompetent, darüber eine

Die abgelieferte Expertise zeigt gleichzeitig die Prob-
lematik von Gutachten, die verualtungsextern erstellt
uerden. Gerade bei fehlender Betreuung durch die Verual-
tung, die aber für diese sehr zeitaufuendig sein kann,
uerden vielmals Berichte abgeliefert, die nur von mini-
malem Nutzen sind. Die Bearbeitung erfolgt nach Krite-
rien des Experten, die keinesuregs mit den Bedürfnissen
der Verrualtung übereinst j-mmen müssen.

4.4. Intensive verualtun sinterne Arbeit

4.4.I. Arbeitsbeqinn der Plenarkommission

Am 10. Februar L972 uurde vom Vorsteher des Finanzdeparte-
ments die erste Sitzung der neu geschaffenen Plenarkommis-
s j.on einbetuf en. Die ueiteren Mitglieder uraren:

Präsident der ALG

Experte des Berichtes I'EntulicklungspeDspektiven"

Chef der Finanzverualtung
Chef der Abteilung Landurirtschaf t.

Chef der Abteilung Forstuesen
Chef Planungsu,esen Baudepartement, ab t. ApriL L972

Chef Abteilung Raumplanung

Chef Sektion Strukturverbesserung, vormals Sektion
MeI iorati on swe sen

Juristiseher Adjunkt Abteilung Landuirtschaft.
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Bemerkunoen zut Besetzunq der Kommissionl

Mit dem Chef Planungsuesen BaudepartemenL vird das erste
Mal eine Person Von einem anderen Departement beigezogen

und gleichzeitig iöt die Raumplanung durch eine Person

vertreLen. Die Berücksichtigung der Raumplanung u,ar ztJ

einem früheren Zeitpunkt noch kaum möglichr da die kanto-
na.Le Planung erst mit der Annahme des Baugesetzes vom

l. April L972 auch die rechtlichen Grundlagen erhielt.
Die Besetzung der Kommission bringt den idillen zurn Aus-

druck, die Probleme im Iändlichem Raum möglichst breit
anzupacken.

Die Traktanden uJaren:

Die viehtigsten Stellungsnahmen uraren:

Präsident der ALG:

Er lehnt Ausgleichszahlungen vö11i9 ab. Die Schtuerpunkte

sollen BiIdung, Forschung, StrUktUrVerbesserungen und

evtl. Investitionskredite sein. Er verlangt also den Aus-

ba der traditionelle n Landruirtschaftspolitik und macht

darauf aufmerksam, dass 1yeitergehende Forderungen im

Grossen Rat abgelehnt werden könnten.

Chef der Finanzabteilunq:

Er bemängelt die Met,hodik des Berichtes. Es fehlen die

Alternativen. FÜr das Leitbild müssen die Ziele von einer

üb er qeordneten Ebene abqeleitet uerden. Das $lachbare so11

erst später abgeklärt ulerden. Die natürliche Eignung des

Bodens ist nicht das einzige Kriterium fÜr dessen Beulirt-

schaftung. Der mögliche Nutzungsertrag ist ebenso zu berück-

sichtigen.

Au ssprache
terung von

a1lfäI1 i ge

über den Bericht, Erör-
Koordinationsfragen und

Ergänzungen zum Bericht.
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Chef Abt,eilunq Landvirtschaft:

Er bemängeIt ebenfalls den zu engen Blickurinkel der Stu-
die. Soziologische Angaben fehlen. Es muss der ganze 1änd-

liche Raum betrachtet uerden.

Planunqschef des BD:

Er sieht eine Koordination in der Frage der Zonenausschei-
dung. Reine Landryirtschaftszonen sollen gesichert verden,
die nicht zueckentfremdet überbaut, verden.

Das ueitere Vorgehen soIl durch eine ArbeitsgruPpe mit dem

Chef Fi-nanzverualtung ( Vorsitz ) , Chef f ür Planungsu,esen t

Chef ALX, Sektionschef Strukturverbesserungen vorgeschla-
gen uerden. (Vierer-Arbeitsqruppe).

Foloerunoen:

An dieser Sitzung treten die Konflikte hervor t

qesamten weiteren Ablauf in der Zusammenarbeit

Raumplanung kennzeichnend sind.

die
mit

für den

der

Ausser dem Kreisoberförster, der nur seine Ressortin-
teressen vertritt, sind alle Teilnehmer der Veruraltunq

an einer umfassenden Bearbeitung des Leitbildes interes-
siert. Es so11 Bestandteil eines übergeordneten Ziel-
sysLems sein. Die traditionelle Sicht der Landruirtschafts-
potitik so11 mit Alternativen übervunden uerden. Der

Chef der Fianzveruraltung legt besonderen ['Jert auf die
int,egrierte Gesamtplanung.

Der Präsident der ALG und Dettuiler als'rTraditionalisten"
urerden in der neu gebildeten Arbeitsgruppe nicht berück-

sichtigt. Ebenfalls bet.eiligt sieh der Departementsvor-

steher in der vierer-Arbeitsgruppe nicht mehr direkt.
Damit uird die Grupp e zLt einem Koordinationsgremium

der Basiseinheiten mit einer hohen Informationsverarbei-
tungskapazität.



Das Hauptanliegen des Planungschefs ist die Nutzungs-
planung. In der Landuirtschaftszone sollen keine zweck-
fremden Bauten erstellt uerden. Vor allem der Chef der

Finanzabteilung tuidersetzt sich dieser Meinung. Für ihn
ist die natürliche Eignung nicht, oberstes Kriterium
für die Ausscheidung der Landrtirtschaftszonen.

Die verwaltungsinternen Konflikte haben ihre Ursache

in der Vertretung von Ressortint'eressen.

Der Konflikt mit den organisierten Interesen urird vor-
1äufig umgangenr indem deren Vertneter von der eigent-
lichen Arbeit ausgeschlossen uerden. Die Veruraltung
gevinnt dadurch einen breiteren Handlungsspielf,aum.

4. 4.2. Vierer-Arbeitsqruppe

Am B. März I972 findet die erste Sitzung der Vierer-Ar-
beitsgruppe statt. Die Arbeitsphasen für das Leitbild Uer-

den beschlossen, Einer Unterqruppe mit dem Chef der Finanz-
verualtung und dem Chef Planungsu,esen ruird die Bearbeitunq
des TLeLkataloqs übertra gen. Der Sektionschef für Struktur-
verbesserunoen soIl die Rahmenbedinqungen und Sof o rtmass-
nahmen entririckeln.

Foloerunoen:

Die Bildung der Untergruppe,n oder Subkommission*so11 die
Effizienz der veiteren Bearbeitung zusätzlich erhöhen.
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In den beiden Subkommissionen sind
für ein fortschrit,tliches Leitbild

die treibenden Kräfte
vereint.
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4.4.3. Subkommission TieLe

Bald nach der
teilung einen

ersten Sitzung tegt der Chef der Finanzab-
ersten Zielkatalog mit den 0berzielen l,Jachs-

Umve rt eilun o SiedlunqsDolitik und 0ekoloqie
Inhalt dieses Papiers ist uns nicht be-

tumspolitik
vor. Der genauere
kannt.

4.4.4, Stellunqnahme des Planunqsehefs

Am 5. April 1 72 ibt er Planun gsehef
Cl/^

eine schriftliche
uiederum seine Pri-Stel lungnahm

oritäten:
ar r.n verdeutlicht er

Nach Bedarf sollen die
Eiqnunq ausgeschieden

Landvirtschaftszonen mit quter
ulerden,

Landuirtschaftlich er Boden mit niedriqen Erträqen soll
durch eine minimale Beryirtschaf tung ureiterhin erhalten
werden. rrLandschaftspfleger'f uerden ins Auge gefassL.
Die Problematik soll zuerst auf die finanziellen Konse-

quenzen untersucht, uerden,
ueiterbearbeitet uerden.

erst in einer späteren Phase

Einigkeit besteht in der Frage des Ausgleichs der Dispa-
ritäten im 1ändlichen Raum durch verschiedene aktivierende
Massnahmen: Umvertej-lung, Planungsulertabschöpfungr Plan-

nungsurertausgleich, Finanzausgleich, Infrastrukturen, Schaf-

fung kleinerer Zentren.

4.4.5. Subkommis sion Rahmenbedin ounoen / Sofortmassnahmen

Am LI. April L972 ruird ein Arbeit,spapier vom Sektionschef
für Strukturverbesserungen an die Mitglieder der Plenarkom-

mission abgegeben. Danin verden fÜr zahlreiche Bereiche
(etula Betriebsform, staatliche Unterstützun9, Bildungt
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LandschaftsschuLz, Bodenrecht, usu.) die Alternativen von

staatlicher Lenkung bzut. Beschränkung oder Abstinenz von

Staat,seingriffen dargestellt. Das Papier hat die Funktiont
die blahlmöglichkeiLen auf breitester Ebene aufzuzeigen und

somit die Rahmenbedingungen festzulegen.

4.4.6. TieIsvstem der Su bkommission TieLe

Am L2. April L972 legt der Chef

narkommission ein ArbeitsPaPier
Finanzverulaltung für
über ein TLeLsystem

die Ple-
vor.

Folgende Punkte sind bemerkensvert:

Das agDarpolitische Leitbild ist ein sektorales Teilleit-
bi1d. Die agrarpolitischen Ziele mÜssen miL denjenigen

anderer Sektoren soryie mit übergeordneten Zielen im Ein-
klang stehen.

Ziele so1len detailliert
arbeitet uerden,

und mit TLet-konflikLen herausge-

Unbestimmte Rahmenbedingungen (aueh Planungstüeken) urerden

durch Varianten berücksichtigt.

Bereiniqter Zielkatalog soIl auf das oolitisch möqliche

angepasst \uerden.

Erste TLeLe uerden formuliert:

a) hJachstums oliti

t{ögtichsL hohes, gleichmässiges lrlachstum des gesamten

Sozialproduktes. Die Landruirtschaft darf dieses Ziel nicht
durch suboptimales Beanspruchen der Faktoren tangieren.
Etrya: der Boden darf nicht durch eine schlechtere Nutzung

von der Landrvirtschaft beansprucht verden'
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b) E inkommen sool it,ik

Gleiches durchschnitttiches ProkoPf-Einkommen vie Gesamt-

ruirt,schaf t. Nur f ür siedlungspolitische und ökologische
Leistungen erfolgt ein Ausgleich.

c) S i edlun qspol it ik

Es rrlird eine Mischung aIIer drei Sektoren angestrebt.
Die Ausscheidung von Landuirtschaftszonen und die tdahl

der Betriebsformen soll auch auf die sozialen Beziehungen

Rücksicht nehmen.

d ) 0ekoloqie

Die agrarpolitisehen ZieLe sollen eine möglichst geringe

Umrueltbelastung ztJt Folge haben.

Folcerunqen:

Der Zielkatalog des Chefs der Finan z verualt un q geht von

der optimalen ldaehstumspolitik unter Berücksichtigung von

Randbedingungen aus. Er stellt ebenfalls die Koordination
zur- gesamten Staatspolitik her. Damit uerden die Schranken

der selektiven Perzeption von der Vervaltung erstmals
übervunden.

Der Chef Planunqs\uesen setzt, sich mit seiner Forderung der

Ausscheidung von Landwirtschaftszonen nach Eignung nicht
Ser'r^o-durch. EiäRrgumentation ruird im obigen Berieht überhaupt

nicht aufgenommen. Ein Konftikt zurischen übergeordneten

gesamtgesellschaftlichen Vorstellungen und einem Partial-
anliegen der Raumplanung ist offensichtlich. Neben der

gesamtgesellschaftlichen Argumentation hat sich der Chef

der Finanzverualtung auch dadurch einen Vorteil geschaffen'

dass er als erster einen Entururf für ein Zielsystem Vor-

1egte, Der Planungschef konnte nur Korrekturen anbringent

die dann nicht berücksichtigt uurden.
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AIs Mitglied des Finanzdepartementes hatte der Chef der

FinanzVeru/altung die besseren Verbindungen zum Departe-

mentsVorsteher. Auchideelllagen sie eher auf einer ge-

meinsamen Linie. Der Regierungsrat uar zu diesem Zeitpunkt'

nicht beteiligt am agrarpoliLischen Leitbitd und deshalb

urar es Sch1trierig, dass der Vertreter Vom Baudepartement

unterstützt ruorden uräre.

kleiter ist zu beachten, dass der vorschlag des chef s der

Finanzveruraltung eher f ähig \uar, e j-nen potit'ischen Kon-

sens zu ef,reichen: Die meisten Bauern profitieren von

höheren Bodenpreisen und das trlachstumsziel findet bei den

meisten Gesellschaf tsschichten M;r?"kffi? Gruppierungen r

die für klar abgegrenzte Landrulrtschaftszonen mit besehränk-

ten Baumögliehkeiten eintreten, sind nur sch\uach organi-

siert. (Evt1. Natur- und Heimatschutz, ruenige Bauern)'

4.4.7 . Trtteite Sitzu no der Plen arkommi s sion

Am 18. April L97Z findet die zveite Sitzung der Plenarkom-

mj.ssion statt. Von den offiziellen 14itgliedern haben sich

der Präsident der ALG und der chef Planungsu,esen BD ent,-

schuldigt.

Die beiden Berichte der Subkommissionen urerden behandelt'

Der Chef Abt,eilung Landruirt,schaf t und der Ad junkt Sektion

strukturverbesserungen opponierLen gegenüber der generel-

len Tiel.setzung. vor aIlem der zuleitgenannte möchte, dass

das hlachstumsziel relativiert vird. "Die aargauische Land-

yirtschaft könne nicht unter die übrige Volksruirtschaft ge-

stellt verden. Die Erhaltung eines bestimmten Bestandes

der landruirtsehaftlichen Bevölkerung und die kriegsruirtschaft-

liehe vorsorge sollten als z:-e:.e anerkannt verden'rt Mit dieser

ruichtigen Einschränkung uerden die TieLe ueitgehend aner-

kannt.
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Vom Depart,ementsvorsteher ruird der Auftrag an die 5ubkommis-

sion geste11t, "die in der Diskussion gestellten Forderungen

zu prüfen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Es sollen
nunmehr ModeIle aufgestellt uerden". Ein Termin fÜr die Be-

arbeitung \uird auf den l. August L972 festgelegt.

Folqerunqen s

Innerhalb des Finanzdepartements bestehen ebenfalls unter-
schiedliche Interessen. Jene Beamte mit dem grössLen Kontakt
mit der Landruirtschaft und die ihr auch politisch am nächs-

ten stehen, Versuchen die b'lachstumszielsetzung zu relati-
vieren. Die Erhaltung der Landulirtschaft vird von ihnen in
den Vordergrund gerückt.

4.4 .g . Chef Abteilunq Landurirt,schaft entruickelt Varianten

Am 5. August 1972 liegt
virtschaf t
bild r .

vor: rrAuf dem

Bericht vom Abteilungschef
zu einem agrarpolitischen

e]-n

l,'Jeg

Land-
Leit-

Folqerunclen:

0buroht der Chef Abteilung Landuirtschaft nicht Plit'gIied
der Itsubkommissj-on Ziele" urar r ist die veitere Bearbeitung

an ihn übertragen \uorden. Als Chef der Abt,eilung stand

ihm auch die effektive Kompetenz für die Bearbeitung zu.

Neben der Kompetenzfrage Iässt sich dieser bJechsel in
der federführenden Bearbeitung damit erklären, dass der

Chef der Finanzveruraltung mit der Detaillierung des ZieI-
kataloges aus Teitgründen überfordert geuresen ruäre. Be-

denkt man, dass auch die noturendigen Informationen inner-
halb der Abteilung Landuirtschaft vorlagenr so dürft'e auch

das Informationsdef iziL der Finanzverulaltung, die bereitsr
damals den Charakter einer Stabsstelle des RegierungsraLes

aufvies, eine uichtige Rolle gespielt haben'
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Die gleichen GrÜnde gelten für den Planungschef. Verstär-
kend hat sich seine Ausbildung aIs Jurist ausgeu/irkt. Mit

dieser Vorbildung Uar es für ihn bestimmt noch schurieri-
geD r den kÜnf tigen lnleg massgebend f estzulegen, Seine Ab-

teilung var zudem erst seit kutzet Zeit (1. ApriL L972)

institutionalisiert vorden, und diese Anlaufphase erlaubte
es dem Planungschef nicht, in andere Sachbereiche zu de-

t,ailliert vorzudringen'

4.4.9. Vanianten des Chefs Abteilun o Landrui'rtschaft

Ein
D rei

Das Arbeitspapier enthä1t eine Vertiefung der Bestandesana-

1yse. Vor allem uerden erstmals die Bedeutung der Betriebe

nach FIächengrösse und Anbau (Ackerbau, Gras-Ackerbau und

Futterbaubetrieben) regional differenziert untersucht'
Ebenfalls ulerden Richtwerte ausgearbeitet für verschiedene

Betriebsformen (Vol1eruerb, Nebenerverb, innere Aufstockung)

mit einep Unterscheidön{ nach Futterbaubetrieben und Rind-

viehhaltung.

differenzierter Zielkatalog wird ebenfalls vorgelegt.
Alternativen uerden Präsentiert: ( DotLo*J skt va)

Modell I

Modell I I

Der Aargau mit I ' 000

Die Kulturlandschaft

Vol leruerb sb etri eb en

mit Haupt- und Nebenerverbs-

betr i eb en

ModeIl III Der Industriestaat mit einer aussterbenden Land-

rui rt sch af t

Leitbild von Cb-e-t Abt - Landru tschaft I

üe',r 3 *{r"'leX'&(

Leitsätzen kommen die Unterschie e zum Ausdruc k.In uenigen
In grober
und Folgen

Form verden Aussagen zu dem Einsatz der Massnahmen

gemacht. Erste finanzielle 5chätzunqlen sind einbe-
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zogen. Eine Grundlage für eine detaillierLe Diskussion ist
zum ersten Mal gegeben.

Die
und

Ideen uurden aufgrund der neueren Literatur (Priebe)
der Abteilung Landruirtschaf t an der ETH enttuickelL.

Am L6. Auqust L972 findet die 3.

sion statt. Entschuldigt ist der
traktandum ist das ArbeitsPaPier
Landvirt,schaf t.

Sitzung der Plenarkommis-
Präsident der ALG. Haupt-
des Chefs der Abteilung

Die uichtigsten St,ellungsnahmen sind:

Chef der Abteiluna Landruirtschaf t :

Modell I väre mit einer raschen Zusammenschrumpfung verbun-

den. Ungenutzte Landruirt,schaftsgebiete ruürden entstehen.
Die Realisierung von ModelI I erfordert uesentliche Geld-

mittel.
Dies hat ihn zum ModeIIfaIl II geführt.

Chef der Finanzverualtunq:

Er ist der Ansicht, dass der ModeIIfalI I schon veruirklicht
uerden könnte. Er betont aber auch die finanziellen Probleme.

Zudem väre der spielraum für den Markt zu klein. In der

ausländischen Agraruirtsehaft uird ebenfalls uiederum ver-
mehrt [lodellf all I I angestrebt .

Chef Planunqs\uesen:

Er ist der Auffassungt
enthalten sein sollten.
planung grosse Probleme

dass auch Erholungszonen
Das Modell III uürde für
aufuerf en .

im t'lodell I
die Raum-

von allen Teilnehmern ruird der ModeIlfall III klar abgelehnt.

An der sitzung urird beschlossen, dass Dettruiler einen Gesamt-

bericht verfassen so11 und die Subkommission den Ziej-katalog

ueiter ausarbeitet.
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Foloerunqen:

Mit den vorgelegten unterlagen dominierte der chef der

Abt,eilung Landruirtsehaf t eindeutig die Diskussion. Es ge-

lang ihm, die Tiele breit, darzustellen. Von den übrigen
Teilnehmern ulurden denn auch nur kleinere Ergänzungen an-

gebracht und ein hoher Konsens über das Mode11 II uird
erreicht.

Der Chef der Abteilung setzte sich miL einem Leitbild
durch, das ruohl am ehesten mit der Unterstützung der Iand-

virtschaftlichen Kreise rechnen konnte, sind doch die

beiden anderen ModelIe mit einer empfindlichen Einbusse

des Bauernbestandes verbunden.

Andererseits ist das bevorzugte ModelI nicht nur von den

Iandvirtschaftliehen Int,eressen geprägt. Die Problembe-

arbeitung vom Chef Abteilung Landruirtschaft beulegt sich sehr

urohl auf einer breiten Ebene. Sehr viele Probleme des Iänd-

lichen Raumes werden aufgenommen. Eindeutig 7u kutz kommen

aber a1le Zonierungsfragen. In dieser Hinsicht blieben also

auch beim Chef Abteilung Landruirtschaft die verschiedenen

Anträge des Planungschefs unberüeksichtigt.

Bemerkensurert ist das Einlenken des Chefs Finanzverual-
tung. Er modifizierte seine uachstumspolitischen Zielset-
zungen, die er von dem gesarntkantonalen Leitbild (späteres

Regierungsprogramm) ableitete. Zuei Gründe mögen entschei-
dend ge\uesen sein:

Er liess sich von der finanziellen Argumentation

eher negativen Erfahrungen des Auslandes mit der

f1ächigen Landruirtsehaft übef,zeugen.

und den

gro ss-

Er erkannte die politischen Realisierungsschuierigkeiten
bei der Verruirklichung des Modells I.
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4.4.10. Chef Finanzverualtunq erstellt Ziel-Mitt'el-Matrix

Vom Chef Finanzvervaltung ryird kutz darauf eine ausführlicte
ZieL-Mittel-Matrix erarbeitet. Sie stellt eine lrleiterf ührung

der Modelle vom Chef Abteilung Landuirtsehaft dar. Dieses

Dokument kann aIs ein Höhepunkt betrachtet uerden r Uas

die umfassende Problemsicht betrifft. Die im Kapitel
Raumordnung/Landuirtschaf t/Gesamtgesellschaft dargestellten
Zusammenhänge uerden praktisch aIle aufgeführt und eine

knappe Einschätzung der blirkungen eingeschlossen. In der

Beuertung kommt die bereit,s oben festgestellte Höherge-

vichtung des Modells II nochmals zum Ausdruck.

4.4.11. Redi n ierte Fa SU des Chefs Abt eiluno Landruirtschaf ts nn

Am 2L. 0ktober legt der Chef der Abteilung Landruirtschaft
eine redigierte Fassung der drei Leitbildvarianten vor.
Ausser einer neuen Systematisierung in ZLeLe, Massnahmen,

Folgen und einigen unbedeutenden sprachlichen Aenderungen

veist das Papier praktisch keine Aenderung zu jenem vom

5. August L972 auf . Etrua im Mode}l I I u,urden f olgende zuei

Sätze ueggelassen:

Die Zusammenarbeit mit der verualtung ist ztJ intensi-
vieren o

Die arrondierte, periphere Einzelsiedlung soll die Aus-

nahme bilden.

4.4.L?. Mitbericht der Abteilun n Raumolanun q

Am 2g./23. 0ktober L972. schaltet sich nochmals die Abtei-
lung Raumplanung ein. Von einem Mitarbeiter der Sektion

Kantonalplanung, der eine ökonomische Ausbildung hat, vird
eine Kommentierung der ZieL-Mittel-Matrix abgegeben (Be-

merkungen zut Matrix des II. und III. Landvirtsehaftsmo-
de1ls ) .



57

Der Bericht ist urohl sehr detailtiert, nimmt er doch zum

zureiten und dritten Model L zu jedem Mittel und TLeL eine

Stellungsnahme Vor. Doch ist eS sehr schruierig, Sehver-

punkte herauszulesen. Die Rahmenbedingungen uerden nicht

klargestellt. viele Aussagen bleiben dadurch unverbindlich'

vielmals verden bJirkungen von Massnahmen abgeschätzt, die

nochnichtzumkantonalenlnstrumentariumgehören.Ge-
nerell gesehen gelingt es im Bericht nicht, Instrumente

ztl entruickeln, die im Einklang mit einer konsistenten

Raumplanung stehen.

Folqerunqen:

t'lit
den

derausführlichenStellungsnahmederRaump}anung[,er-
nochmals die Probleme des Amtes offenbar:

Die Abteilung ist, erst seit
lisiert. Mit venigen Leuten

reiches Programm beuältigen
rung/BesiedlungskonzePt ) .

Ein
ist
auf

kurzer TeiL institutiona-
muss sie ein sehr umfang-

(siehe Faltstudie EtaPPie-

Besiedlungskonzept für den Kanton mit

erst im Anfangsstadium. Die Abteilung

bestimmte Leitlinien abstützen'

Massnahmen

kann sich nicht

Die fachruissenschaftlichen Zusammenhänge sind noch wenig

untersucht. Raumplanung bestand lange nur in Zonierungs-

fragen, tuie sie primär vom Abteilungschef vertreten werden.

DeruissenschaftlicheMitarbeiterdersektionKantonal-
planung machte den ersten Versuch, diese Barriere zu

überspringen. Die entstandenen Schruierigkeiten uerden

dadurch mehr a1s verständlich'

Es ist krar, dass es auch schurierig ist, poritische unter-

stützung im Regierungsrat und ausserhalb der Verulaltung

für ZleLe zu finden, die nicht instrumentalisiert ruerden

können. Lrlie die Motion Binder zeLgEe' standen breite
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Interessen hinter der Idee, raumplanerische Vorstellungen
innerhalb des 1ändlichen Raumes zu Veruirklichen. Die

Interessen konnten aber nicht hinter konkreten Forde-

rungen gesammelt uerden.

4.4.L3. 4. Sitzun o der Plenarkommission

Am 26. 0ktober L972 findet die 4, Sitzung der Plenarkommis-

sion statt. Die Ziel-Mittel-Matrix u,ird vom Chef Finanz-

verwaltung vorgestellt. Nach dem Protokoll ztJ schliessent
urerden keine verbindlichen materiellen BeschlÜsse getroffen.
Das Arbeitspapier der Abteilung Raumplanung findet keine

besondere Beachtung.

An der Sitzung ruird beschlossen, dass die Vierer-Arbeit,s-
gruppe mit Dettruiler das endgültige Leitbitd ausarbeiten
solI. Mit ihm zusammen xrerden bis zum Abschluss aIle 14 Ta-

qe Sitzungen abgemacht.

4.4.14. A boabe des Beri htes Detturiler ( Leitbild )

Ende Januar L973 ryird das Leitbild erst,mals publiziert.
Die drei Modelle werden mit ruenigen sprachlichen Neuformu-

lierungen Von der ersten und zueiten Fassung des Chefs

der Abteilung Landurirtschaft übernommen. Einzig bei den

Zielen kommt ein fünftes hinzu: Erhaltung einer differen-
zierten Betriebsgrössenstruktur (VoIl- und Nebenerurerbs-

betriebe). Dies verdeutl.ieht die Absicht, dass das zueite
ModeIl von den Verfassern am höchsten eingestuft rlird.
Die gleiche Tendenz kommt in einer Matrix zum Ausdruckt

in der die fünf TLeLe auf ihre Konformität und Konflikte
untersucht uerden. Die Auflistung und Beschreibung der

Massnahmen st,üLzt sich auf die bereits vorliegende zieL-
t4ittel-Platrix ab. Ausser einigen detaillierLen Ausf ührungen

ruird auch hier nicht mehr etulas grundsätzlich Neues gesagt.
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rnteressant für unsexen Zusammenhang ist die Besehreibung

der Funktion der Zonierung: "Hervorzuheben ist die Ausschei-

dung von Bau- souie Land- Und Forstuirtschaftszonen gemäss

Art. L28 ff des kantonalen Baugesetzes vom 2' Februar

LgTl||.'DieganzeZonLerungsfrageruirdnichtmehrruei-
tereruähnt.Diesbedeutet,dassdieAnliegenVomPla-
nungschef keinen effektiven Eingang in das Leitbild fanden '

lilie dies bereits durch das Baugesetz f estgelegt uird'

so11 der gesamte Problemkreis von der Abteilung Raumpla-

nung als eigenständige Aufgabe bearbeitet urerden'

F olqerunqen :

Das veröffentlichte Leitbild zeigl' nochmals, dass bei

der Festlegung der ZieLe und Flassnahmen der Chef der

Abteilung Landvirtschaft, chef der Finanzvervaltung und

derChefSektionStrukturverbesserungdengrösstenEin-
fluss hatten.

4.5 Hearinq in hlindisch

4.5.1. T eilnehmer

1973 uurde
E in ge lad en

vom

uaren:
FinanzdePartement ein Hearing

Am ?8. Januar
veranstaltet.

Exp e rten
- Präsident der Aargauischen Landwirtschaftlichen

schaf t
- Politiker
- Vorsteher der Aarg. Handelskammer

- Direktor der Migros-Genossenschaft
Kon sumentenvertreter

Gesell-
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Grundlage des Hearings u,ar der Bericht Detturiler
Die Raumplanung \tar nur inoffiziell durch einen
ter der Sektion Kantonalplanung vertreten'

Von

die

( Leitbild ) .

Sachb earb ei-

4.5 .2. Funktion des Hearinqs

Mit. dem Hearing uar beabsichtigt, drei TieLe zu erreiehen:

Es musste eturas gebracht ulerden bezüglich der Motion

Binder. seit der Einreichung u/aren 6 Jahre verflossent
und in der politischen 0effentlichkeit tuollte man über

den Stand der Arbeiten informiert uerden.

Zumindest ei.nige Vertreter des Bauernstandes sollten
herausgefordert werden. 5ie uurden unter Argumentationszulang

gesetzt, und sollten vor der 0effentlichkeit SteIlung be-

ziehen.

den Experten tuoLlte man mehr Information, so etua Über

Rahmenbedingungen des Bundes.

4.5.3. Resultat des Hearinqs

Eine summarische l'Jürdigung kann in
mengefasst verden:

folgenden Thesen zusam-

Hauptsächlich ulerden von den Referenten partielle Forde-

Iungen gestellt. lrlas man nicht ruollte, uurde nicht erruähnt '
l{,las man ulollte, uurde besonders betont. Keiner der Ref eren-

ten liess sich auf konkrete Instrumente festlegen. Vor

al1em die neuen Instrumente und ausserlandruirtschaftlichen
Instrumente vurden nur am Rande erruähnt. Dadurch kamen

gerade die konkreten An1ieg en der Raumordnung zu kutz.
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GlobaIe Aeusserungenr etua im 5inne, dass der Landschafts-

schutz unterstitzt uerden sollte, \uurden gemacht.

Ausgeulogene Stellungsnahmen, velche das ganze Spektrum

der Fragen abgedeckt hätten, ururden nicht abgegeben. Eine

Ausnahme machten Binder und Popp. Vor alIem vurde die St'el-

lung des Leitbildes a1s Teil einer Integralplanung nicht
aufgegriffen.

vordergrÜndig bestand ein breiter Konsens mit, dem Leit-
bild. Eine Ausnahme machte der KonsumentenverLr'eter der

dann auch scharf angegriffen vurde. Der Vertreter der

aargauischen Handelskammer sprach sich auch eher für eine

wachstumsorientierte Landuirtschaftspolitik aus. Befür-

uortete aber im schlussatz ebenfalls das ModelI II.

Folserunqen:

Einzi g

massen

das erste ZieI der drei verfolgten uurde einiger-
erreicht. tS' q'.f'Z)

LlohI gingen in der veranstaltung teilrueise die EmoLi-

onen hoch und Positionen uurden etwas transParenter.
Aber zt) einem eigentlichen Konsens kam es nicht. Die

Bearbeiter am Leitbild mussten den Eindruck erhaltent
dass sie auf dem richtigen weg !,aren. Bisher uurden für
die ueiteren Arbeiten keine schranken gesetzt von der

Seite der KlienteIen.

4.6. Erarbei t.r l n fl des 1. Entvurfs eines Leitbildes

4.6.L. Di e Arbeit uird im Fi nanzd e o art ement fortqesetzt

Aus bisher noeh ungeklärt,en Gründen uurde nach der Fertig-

stellung des Leitbildes Dettuiler die Plenarkommission

auf gelöst. Nach dem Hearing in t'lindisch Iag die veitere
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Bearbeitung ganz in den Händen des Finanzdepartementes

mit folgenden aktiven Teilnehmern an den Leit,bildarbeiten:

F inanzdepart ement svoD st eher

Beauftragten für Finanz- und lnlirtschaftsfragen
(vor 1.1. lg73 Chef Finanzverulaltung)

Chef Abt,eilung Landruirtsehaf t
Chef Sektion Strukturverbesserungen
Adjunkt, Abt,eilung Landruirtschaft

Die Arbeiten scheinen offensichtlich gut voranzuschreiten
und am 29. /39. November L973 uurden von der Arbeitsgruppe

folgende Beschlüsse gefasst:

Das

Rat

Leitbild soII in Form einer Botschaft an den Grossen

erscheinen.

Das Leitbild ist einem Vernehmlassungsverfahren zu unter-
stellen.

Es soll kein rueiteres Material mehr beschaf f t ulerden'

4.6.2. Erster bere t-n ]. oter Entur urf des Leitbildes

Ende März 1974 liegt der erste bereinigte Entvurf des

bildes vor. Der InhaIt kann vie folgt charakterisiert
den:

Leit-
urer-

Die Leitbildarbeiten befanden

Höhepunkt, \uas die umf assende

mentalisierung anbelangt.

sich auf dem

Problemsi cht
ab so lut en

und Instru-

Mit aIler Deutlichkeit u/urden neue Instrumente für die

Agrarpolitik postuliert.
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Nicht nur agrarpolitisehe Massnahmen uurden berücksichtigt'

viele flankierende Massnahmen aus den übrigen Bereichen

fanden Benücksichtigung'

4.6.3. Mitber cht der Raum I anun

In einem vervaltungsinternen Mitberichtsverfahren kam die

Abteilung nochmals zum zug. Der Bericht uurde von der sek-

tion Ka nto naI olanunq und 5e ktion Natur- d Hei mat schutz

begutachtet. Nebst altgemeiner Anerkennung f ün das Leit-

bilduurdegefordert,dassdieLandschaftspflegefür
Brachland von einem Gemeindedienst vorgenommen urürde. Die

sektion Natur- und Heimatschutz ruollte Bervirtschaf tungs'

auflagenfürDüngungundmehrVorschriftenbezüglichder
landschaftlichen Ausräumung'

IneinerSitzungVersuchtederChefderAbteilungLand-
urirtschaf t mit den b eiden Sektionen eine Einigung zu etzLe'

1en. Ausser einer grossen Missstimmung auf beiden SeiLen

konnte aber kein Resultat erzielt urerden' Der Chef der

Abteilung Landruirtschaft bezrveifelte die Durchführbarkeit

derMassnahmen,aberauchderenNotruendigkeit.Ersieht
ureniger Vorschriftenr uffi ökologische Probleme zu lösen '
ars dureh vermehrte Bildung und Aufkrärung eine vernünf-

tigeDurchsetzungderökologischenProb}emezuerzielen.

Nach

nun g

dieserSitzungbeteiligtesichdieAbteilungRaumpla-
überhaupt nicht mehr an den Leitbildarbeiten'

Fol erun

Der RaumPlanung ist es

r aumo rdnu ngsPol it i sche

immer noch nicht gelungen t

Anliegen überzeugend zu vertreten'
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4.6.4. Exte rne Vernehmlassunq

Am ZO. Dezember Lg74 vurde das Leit'bild in die vervalt'ungs-

externe Vernehmlassung geschickt. Für den Chef Abt'eilung

Landruirtschaft var die Vernehmlassung nur noch eine halb-

offlzielle Bestätigung von dem, u,as e1. bereits durch zahL-

reiche |tlitgliedschaften in landurirtschaftlichen Kommissio-

nen erfahren hatte. Die Reduktion des Anspruehsniveaus

musste vor allem bei den flankierenden Massnahmen und den

neuen Instrumenten vorgenommen uerden.

4.6.5. 5 tellunqsnahme der Aarq auischen Lan durirtschaftlichen
G esel I schaf t

Als Beispiel so11 die Stellungsnahme der

ulirtschaftlichen Gesellschaft dienen' Sie

reichste Gruppierung bezeichnet werden.

Die
ist

Aargauischen Land-

muss aIs einfluss-

Statt der Probleme der Landruirtsehaft sollen vermehrt

die Anstrengungen und Leistungen hervorgehoben verden.

Entscheidungsfreiheit der unternehmerischen Landuirte

zu respektieten.

tllerden Aufgaben der Landvirtschaft
nisationen geIäst (2.8. Beratung)r
dem vom Staat unterstützt verden.

durch private
so sollen sie

0r ga-

trotz-

Die Einkommenssicherung und das versorgungsziel so11 an

oberster SteIle stehen. Die Landschaftsgestaltung (nicht

Landschaftspflege) ist diesem Ziel unterzuordnen.

vernünftige Düngung und PflanzenschuLz (0ekologie) soll
über die Bildung und Beratung gelöst urerden und nicht
dureh einschränkende Auf1a9en. "Der Landulirt ist sicher

an einer anhaltenden Fruchtbarkeit seines Bodens in be-

sonderem Masse interessiert" '
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A11fä11ige
dass keine

Nutzungsauflagen sind so zu entschädigent
Einkommenseinbussen ent,stehen.

Geuisse ftlassnahmen zum LandschafLsschutz und der Schaf-

f ung von Erholungsräumen sind zu tref f en. (!'lelche urird

nieht gesagt). Mit dem agraDpolitischen Leitbild so11

den Bedürfnissen des Landsehaftsschutzes in
g ldeise Rechnung getragen verden.

KIare Ablehnung der F1ächenbbiträge.

Die
am

vernünfti-

Dem FinanzdePartement
konsensfähig zu machen '

orientierung der unterstützungsmassnahmen soIl sich

Produktionskataster richten.

ttlm Falle einer Veruerfung des eidgenössischen Raumpla-

nungsgeseLzes durch das votk müsste der Kanton eigene

Lösungsvorschläge zut Abgelt,ung von sPeziellen Leistungen

der Landulirtsehaft an die Allgemeinheit (Pflege der

Naherholungsgebiete, Nutzung von Grenzertragsböden,'etc.)
erarbeiten'r. hloher die f inanziellen wlittel auf genommen

verden sollen (etva Planruertabsehöpfung) rvicd nicht qe-

sagt rr .

'fDie Vorschläge zut Geruährung Von zinsgünstigen Darlehen

an die Landruirtschaft innerhalb des Ertragsruertes sind

sehr zu begrüssentt.

Zu sammenfassunq:

Einschränkungen und Beschränkungen der landuirtschaftli-
chen Entseheidungsfreiheit uerden abgelehnt, a1le finanziel-
len Unterstützungen begrüsst.

Folqerunqen:

Das Damoklesschruert ist gef a11en '
fälIt die Aufgabe zut den Bericht
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4.7 . Abschluss des Berichtes und Beratun o der politischen

Instanzen

Die Arbeiten werden an den chef der Abt,eilung Landruirtsehaft

übertragen. Obvohl die chancen schlecht sLehen, ein Leit-
bild im umfassenden Sinne mit t'unorthodoxent ia pDoQresT

siven" vorschlägen dem Regierungsrat und Grossen Rat' vor-

zustellen, \uird nicht eine vöIlige Reduktion des Anspruchs-

niveaus vorgenommen. 5tatt, dass ein bestimmtes l"1ode11 oder

ein Alt,ernativvorschlag verfolgt vird, erscheint nach Ab-

schluss der Arbeit ein Leitbild, das alles und nichts ent-

hä1t. tileder ist die TLeLsetzung des Leitbildes deutlich (1)

noch verden irgendruelche Massnahmen pDinzipiell ausgesehlos-

sen. sie erhalten zum TeiI eine untergeordnet,e Geulichtung '
ueber den Inhalt des agrarpolitischen Leitbildes ist noeh

nichts entschieden. Die Bereichsplanung steht noch offen'
Die massgebenden Entscheide urerden erst mit der bevorste-

henden GeseLzgebung getroffen.

Die verhandlungen im Regierungsrat, der Grossratskommission

und im Grossen Rat brachten nur noch unbedeutende Abände-

runq. Die Grundstruktur und die 0ffenheit' des Berichtes u'uD-

de beibehalten.

Mit dem llliders.tand der landruirtschaft,lichen InteressenVer-

treter uurde das Leitbild am ?2'/23' Februar 1977 im

Grossen Rat angenommen. An die Regierung uurde der Auftrag

erteilt, ein Gesetz auszuarbeiten'

(1) Auf 5. L4 rirird etura gesagt: rtln den letzten Jahren

hat sich vermehr L gezeigt, dass der Kanton nicht un-

besehen a1le Gesuche um strUktUrVerbesserungen beulil-

ligen kann. Einerseits müssen die eingesetzLen MitteI
in einem vernünf tigen verhältnis zut [rJirkung stehen,

anderseits sind in einem weiteren Umfang besondere

kanL . TLelsetzungen zu berücksichtigen' Gena

Aufgabe dient das agrarpolitische Leitbild'
u dieser
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den Leitbi ldarbeit ent+.8 .

4.8.1
SchIu

Einleitun q

In unserer Arbeit haben vir uns zum TieL

inruiefern ei-nzelne Sachplanungen mit der

koordiniert uerden.

gesetzt zu Prüfent
R aumo r dnun qlsPo 1 it.ik

In a1len vier schlussbemerkungen zu den Fallstudien so11

zuerst eine Beurteilung des effektiven Koordinationsergeb-

nisses dargestellt uerden.

Dann ruird versucht anhand der aufgest'eIIten Thesen im ersten

Teil des Berichtes, die GrÜnde für das Resultat der Koordi-

nationsbemühungen aufzudecken. Allerdings zeiqLe sich im

Lauf e unserer Arbeit, dass unsere Thesen zu uenig umfassend

ansetzen. Sie sind zu stark auf das interne Verrualtungshandeln

ausgerichtet. Die Fa]lbeispiele zeigten uns, dass das Ver-

ualtungshandeln stark dureh die externen Interessenskonstel-

latlonen geprägt ist. Die Thesen müssen deshalb in diesem

Zusammenhang gesehen uerden. In diesem Sinne müssten die

Thesen relativiert uerden und die Interessenkonftikte in der

Gesellschaft müssten als Ausgangspunkt geruählt uerden' Trotz-

dem nahmen ryir an den Thesen keine Aenderung vor- 5ie dienten

uns als Interpretationsgrundlage, stellten sich aber in der

Folge als zu ulenig umf assend heraus. tnlie dies bereits in den

Bemerkungen geschehen ist, uerden also auch in der nach-

folgenden Interpretation rueitere GrÜnde für das Koordinations-

resultat beigezogen. Hauptsächlich geht es um die EinfIüsse

der externen Interessen (KlienteLe) auf das GesamtresuLtat'

4.8 .2. Ko o rd inat ion sr e sultat

Im Leitbild kam eine effektive Koordination nicht zustande'

soruohr die rnteressen der Raumpranung, ars jene der inte-

grierten Gesamtplanung (Chef Finanzvervaltung) konnten sich

nicht durchset zent ' obuohl in

einer frühe',en Phase Koordinationsbestrebungen einsetzten'

(Plenarkommission).
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4.9.3 . Gründe

Für den Misserfolg .der Abteilung Raumplanung können folgende

Gründe angegeben urerden:

Die Raumplanung hatLe noch keine umfassende P roblemsicht
erarbeitet. Zusehr utaren ihre Vorstellungen auf die Nut-

zungsplanung beschränkt.

Die Anliegen der Raumplanung !,aren eher gegen die Interes-
sen der Landruirtschaft gerichtet. (Zonierungr Bevirtschaf-
tungspflicht, Ersatzvornahme durch Gemeindearbeiter).
Für die Abt.eilung Raumplanung 1st es schtuierig in einer

breiten 0effentlichkeit eine entsprechen de Unterstützunq

zu finden.

Die Raumplanung verfügt'e nicht unbedingt
uendiqe Fachuissenr uffi als gleichvertiger
akzeptiert zu uerden.

Die Vertreter der Raumplanung vurden auch

runqsrat oder ihrem D epart ementsvo r st eh er

Ihre Vorstellungen konnten deshalb keine

schafft werden.

Sie verfÜgt ebenfaLls noch nicht über ein

über das not-
Ge sprächspartner

nicht vom !3g!g.
gestützt.

Nachachtung ver-

leoitimi erte s

geben vürde, bestimmte
5ie vären auf eine frei-

ge\uesen r die sich in

Leitbildplanung in die
ztJ bogründen.

Leitbild , das ihr die KomPetenz

Anliegen zvingend durchzusetzen.
ruillige Koorporatj-on angeu,iesen

diesem Fa1le nicht beurährte.

Das Scheitern
G esamtp lanun g

Integration der
folgendermassen

der
ist

Der Chef der Finanzverualtung konnte nicht gleieho Auf-

uand für Datenberechnungen anstellen, uie das fÜr die Ab-

teilung Landtuirtschaf t, mö9Iich uar '



Im Falle der Landvirtschaft liegen die uachstumspoli-
tischen TieLe nicht unbedingt, im Interesse der Landulirt-
schaft. Sie uären bei konsequenLer Anuendung mit einer
rascheren Abruanderunql verbunden. Es u/ar nieht mög1ich r die
gesellschaftlichen Gruppierungen mit einem Interesse an

der tllachstumspolltik zu mobilisieren.

Dominanz der Abteilung
Fassung des Leitbildes

69

L an drvi r t schaf t
wird begründet

in der endgüIti-
dureh:

KompeL enz

Die
gen

Die
des

Ausarbeitung des Leitbildes stand in der
Chefs der Abteilung Landruirtschaft.

Die Interessen der Landruirtschaft wärendurch den Vertre-
ter der Aargauischen Landvirtschaftlichen Gesellschaft
von Anfang an vertreten. Nur ruährend einer kÜrzeren Phase

konnte deren Einfluss durch eine Abkapselung in der ef-
fektiven Bearbeitung reduziert werden.

Der Chef Abteilung Landvirtschaft stand in engster ver-
bindun g zu den Landruirtschaftskreisen dureh seine Ausbil-
dung, seine ehemalige Tätigkeit als Lehrer einer Landruirt-
sehaftsschule, dem Einsitz in verschiedenen Kommissionen

und seiner Parteizugehörigkeit (SVP). Seine Problemwahr-

nehmunq ist dadurch stark geprägt. Das Interesse der Ab-

teilung Landurirtsehaft galt primär der Durchsetzung eines

Leitbildes und \uar eher auf ein e l'linimierunq der Konflikte
mit den Landrvirtschaftsvertretern angelegt.

0ben ururde von der Dominanz der Abteilung Landwirtschaft
qesprochen. DamiL so11 angedeutet uerden, dass es falsch
uäre, anzunehmen, dass sich die Interessen der Landuirt-
schaft vollständig durchgesetzt hätten. Bereits im Leitbild
mussten sie Bestimmungen gegen ihren !'lillen hinnehmen

(Beträge an die Bildung) und in der Grossratsdebatte äusserten

sie sich zum Leitbild deshalb auch negativ. Im übrigen ist
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das Leitbild sehr offen gehalten und eine eigentliche Kon-

fliktaustragung hat noch nicht stattgefunden. Jede Partei
interpretiert denn auch den Inhalt naeh ihrem Geschmack und

eine Verplanung anderer Bereiche hat noch nicht stattge-
funden. Die Entscheidungen stehen mit der Abfassung der

Landwirtschaftsgesetze noch an. Dieser unverbindliehe
Charakter bringt es mit sieh, dass mit dem Leitbild noeh

keine Be s chränkun n de Handlun SS oi elraumes der Raumplanunq

einhergeht. Der Chef der Abteilung Raumplanung

auch erkannt und in einer zweif,en Rundebei der

des Landruirtschaftsqesetzes vird er versuchen,

fluss geltend zu machen.

hat dies denn

Au sarb eitun g

seinen Ein-
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I I. VERKEHR

I. VERHAELTNIS VERKEHR RAUMP LANU NG

Der materiellen Betrachtung des Verhältnisses z\uischen der

aargauischen Verkehrsplanung und der Raumplanung des Kantonst

urird in diesem Abschnitt ein Versuch zut theoretischen AnaIy-

se dieses Zusammenhangs vorgeschaltet. Dieser Versuch erhebt

keinen Anspnuch auf abschliessende Konsistenz, denn dazu tuä-

ren noch viele empirische Teiluntersuchungen Vorzunehmen.

Vielmehr dienen uns die folgenden Ueberlegungen a1s Arbeitshy-
pothese zut Abklärung des Zusammenhanges Verkehr - Raumpla-

nung.

l.t TieLe des Verkehrs

Der Begriff Verkehr bedeutet hier die Gesamtheit des öffent-
lichen Verkehrs (0eV) und des privaten oder individuellen
Verkehrs (IV). Primäres TLeL und Problem des Verkehrs ist
die Ermöglichung einer o timal en Erreichbarkeit bei minima-

len Kosten.

1.1.1. Erreichbarkeit

Die Erreichbarkeit ruird hier durch di e Summe der Anziehunqs-

kräfte der umliegenden Gebiete, die Leistunqsfähiqkeit der

Verkehrsverbindungen zu diesen Gebieten, die fosten der dazu

notuendigen Verkehrsleistung und den Zeitaufuand zur Ver-

schiebung bestimmt. (l)

(I) Definition Prof. Maurer in der ORL-sehriftenreihe Nr. 11

Raunplanung im Kreislauf cier Saehzvänge
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I.I.2. Kosten

Die Kosten einer Verkehrsanlage verden durch
Erreichbarkeit und die Verkehrsart (0eV, IV)
gehend vom Umfang der notvendigen Leistungen
Bauten, Unterhalt, Betriebsmittel, Betrieb,

die angestrebte
bestimmt, aus-
für Bodenerverb,

etc.

Dem Verkehr aIs Programmplanung uerden im Rahmen des kanto-
nalen Budgets, in dem bei der Kopplunq der Proqrammplanunqen

mit der Finanzolanunq als Ressourcen planunq die Prioritäten
zut Realisierung gesetzt verden, die Finanzen zugesprochen.
Die Kopplung Verkehrsplanung-Finanzplanung kann in unterschied-
Iicher Art geschehen (s. A. Meier: Planung in Behörden und

Verualtung ).

1.2. Abhänoiokeit Verkehr Raumplanu n q

Die Verkehrsplanung verfügt über das Faehrvissen zur Veruirk-
Iiehung einer bestimmten Erreichbarkeit unter Angabe der da-
raus resultierenden Kostenfolgen und einer Abschätzung des

Nutzens nach verkehrsteehnischen Kriterien.

Der Nutzen einer bestimmten Erreichbarkeitsveränderung soll-
te aber nicht nur verkehrstechnisch ermittelt verden. Der

Raumplanung obliegt die Einschätzung des Nutzens nach ihren
übergeordneten Kriterien. Sie sollte Kriterien für die Ver-
änderung der Erreichbarkeit als auch die Art und }'leise ( Sptit ) r

mit der diese Veränderung erreicht uerden soIl, angeben.
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Model1 der Beziehunq Verkehr Raumolanunq:

Finanzplanung

L,?.L. ModelL zur Nutzenfestlegung einer Erreichbarkeitsver-
änd erun c

Die hlirkungen von Erreichbarkeitssteigerungen uerden nachste-
hend modellhaft dargestellt. Diese Betrachtungen haben ideal-
typischen Charakter und müssen im konkreten Falle ernpirisch
überprüft uerden. Die Geruichtung der einzelnen TieLe müssen

dem poliLischen Prozess überlassen bleiben.

Die Ueberle UN o en beruhen auf drei qrundleqenden [1odellen:

L.2,L.I. Modell einer idealt.vpischen Zentralitätsstruktur :

Agglomerationseinheit t

deutet vird (kleines a

Zentralität durch a ange-
gro sse Agglomeration )

deren

->
Verkehrsbeziehung

Nutzen

Raurnplanung

Umruelt

Verkehr

Erreichbarkeit

Verkehrstechnik

Ko sten

a
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Jede dieser Agglomenationseinheiten beinhaltet die Daseins-

L.2.L.2. Modell der aoqlomerationsinternen Verkehrsrelationen

grundfunktionen Ug@r A@!., 5335!g und

zruischen denen Verkehrsbeziehungen bestehen.
Freizeit-Erholunq

einer, Erreichbarkeitsverände-
vorqenommenen Versehiebunqen

L.2.L.3. ModelI der Ausruirkungen
runo auf die Anzahl der

Auftuand für
die Verschie-
bung
( Fahrt )

Die
des

von 3

Nachfrage naeh Verschiebungen
@ Erreichbarkeitsan gebot

V

Vorgenommene Versehiebung
(Fahrten )

Nachfrage nach Verschiebungen nimmt mit der Abnahme

dazu noturendigen Auf uandes zu. Dex Auf urand hängt ab

A

I

Kon sum

Arb ei tenhjohnen

F r eiz eit-
Erholun g
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- Fahrpreis
- Fahrzeit
- Fahrtbedingungen ( Kornfort, Beanspruchung ' 

etc ' )

- Zentralität

Das Angebot an Erreichbarkeit mittels verkehrsanlagen

steigt, mit zunehmendem Auf ruand f ür Verkehr '

Das Angebot ruird durch die Anlagen des öffenttiehen und

des privaten verkehrs sourie die Attraktivität und die An-

zahldervorhandenenFahrzielebestimmt.Eskanndurch
öffentlichenoderprivatenVerkehrerhöhtu'erden'

Essol}nochkeineunelastischeNachfragebestehen'
d.h. bei einer Verminderung des Aufruandes für eine Fahrt

erforgt tatsächrich eine Zunahme der Anzahr getätigter

F ahrten .

Nachf ra oeela tizität:

Die Nachfrageelastizität t ist folgendermassen definiert:

Eine Erhöhung der Erreichbarkeit
Zunahme der Anzahl vorgenommener

chen. Dabei gilt jedoch folgende

V er sch i ebungen

Auf uland

V eränderun g

ruird 1ängerfristig eine

Verschiebungen verursa-
Annahme:

AV

AA

V:

A:

A:
f=

A
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Die Nachfrageelastizität drückt
zahl vorgenommener Fahrten bei
notuendigen Aufvandes aus.

@

@

Hohe Nachfrageelastizität :

Die Zunahme der AnzahI Fahrten
bei einer Zunahme der Erreieh-
barkeit ist gross.

Geringe Nachfrageelastizität :

KIeine Zunahme der Anzahl Fahr-

ten bei einer Erhöhung der Er-
reichbarkeit.

Beim Neuerstellen einer Ver-
kehrsanlage muss mit einer
Nachf rage gerechnet ruerden,

die kurzfristig unelastisch ist
(v.a. bei Anlagen des Privatver-
kehrs), d.h. faIls Er---) Et
:=+ Nf 

-> 
NZ.

hi er
einer

die Veränderung
Veränderung des

der An-

dazu

A @

V
v4

A

V
Vt Vl

A @
\

@
I

I

V

Nachfolgend urird mit Hilfe dieser Modelle der Prozess der

Abschätzung des Nutzens einer Erreichbarkeitsveränderung
dureh die Raumplanung dargestellt'.
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L.2.1.4. ZLeLe der Raumplanunq

Ziele der Raumplanungt
gemessen verden soII:

an denen der Nutzen
( Regierungsprogramm

einer Aktivität
des Kantons Aargau)

- 0ptimaler Einsatz der kantonalen Produktionsfaktoren
Ausgleich regionaler tüohlstandsunterschiede
Staatspolitische und gesellschaftliche Integration

- Erhaltung und Verbesserung der Umuleltqualität

1.2.2. l. Fall: Veränderung der agglomerationsinternen Er-
reichbarkeit

L .2 .2.L. Erreichbarkeitserhöhunq durch den Ausbau des 0eV

Die Angebotskurve
ist durch das bestehende
Verkehnsnet,z bestimmt.
In den Agglomerationen ist
das Problem der Angebots-
sättigung besonders akut.
(s. Buchanan Report:
Traffic in Toun). Die Ange-

botskurve kann sogar
eine negative Steigung
annehmen.

A

@

@@
V
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Nutzenabruäquno anhand der raumDlaneris chen Ziele:

0ptimarer Einsatz der kantonaren Produktionsfaktoren:

Die Erreichbarkeit innerhalb der Aggromeration durch den 0ev
uird gesleigert. Die Infrastrukturanragen des Zentrums
ulerden tendenziell besser ausgenützt. Die f unkt,ionale Dif -
ferenzierung uird gefördert.

Der Streubauureise ruird entgegengeuirkt.

Agglomerationszentrum erhält dadurch höhere Zentrali-
, ein besseres Dienstleistungs- und Infrastrukturangebot.

Ausgleich der regionalen hJohtstandsunterschiede:

Der sog der Agglomeration rvird erhöht, die Konzentration
unterstützt. Die Gesamtregion profitiert davon, obruohr re-
gionsintern ein grösseres GefäIIe entstehen kann.

Staat,spolitische und gesetlschaftliche Integration:

Die innerkantonale Regionenbildung ruird unterstüLzt,.

Erhaltung und Verbesserung der Umueltqualität:

Die Förderung des 0eV schafft die Voraussetzungen zur Be-
schränkung des IV in den Agglomerationen. 

-J> 
[nJeniger Immis-

sionen, kleinere Verkehrsanlagen, einfacherer Ortsbildschutz.

Das

tät
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L.2.2.2. Erhöhung der agglomerationsinternen Erreichbarkeit
durch den Ausbau des IV

A

@

Die Nachfrageelasti-
zität dürfte eturas

höher sein a1s in
I-4.+.L.

^" 
L.?.7

V

Nutzenabuäqunq anhand der raumplanerischen Ziele:

Optimaler Einsatz der kant. Pf,oduktionsfaktoren:

Die Erreichbarkeitssteigerung für das Zentrum hängt von

sekundären Massnahmen ab (Parkplätze) und hat eine sätti-
gungsartige Grenze (s. Buchanan Report: "Traffie in Toun").

Die Ronzentration des Zentrums uird durch die Schranken der
Erreichbarkeit mittels dem IV und den F1ächenbedarf für die-
se Anlagen begrenzt. Der Ausbau für den individuellen Ver-
kehr uird sehr teuer.

Die Bildung nichtintegrierter Zentren ausserhalb der er-
wünschten Zentrumsstruktur rvird erleichtert.

Der 0eV ruird konkurrenziert.

Der Ausbau des agglomerat,ionsinternen IV verstärkt die Ten-

denz zur Streubauuleise.

Die polyzentrische Zentrumsbitdung ruird erleichtert.
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Ausgleich der regionalen hJohlstandsunterschiede:

Nichtintegrierte Dienstleistungszentren, die die Basisver-
sorgung in zentrumsfernen Gebieten in Frage stellen und

das zentrale Dienstleistungsangebot konkurrenzieren, erhal-
ten einen grösseren Kreis von Naehfragenden.

Die Erreichbarkeit der verschiedenen Teile der Agglomeration
uird für Anreisende mit dem IV-Mittel erhöht.

Umueltqualität:

Der Landkonsum steigt.

Höhere Immissionen beeinträchtigen die lrlohnqualität .

Der
die

Ausbau des IV erschuert
Siedlungsstruktur, z.T.

den 0rtsbildschutz und verändert
lanqfristig.

L.2.3. 2. Fa11: Veränderung der Erreichbarkeit ztvisehen zuei
R o ne ur. Aoolomeration ene lo nbz

Ausgangspunkt ist das eingangs dargestellte ModeIl der Zen-
tralitätsstruktur. In diesem Fall urird die Veränderung der
Erreichbarkeit ztuischen zwei ungleichen Zentren analysiert:
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Eine Erhöhung der Erreiehbarkeit zwischen und

vorerst eine grössere AnzahI von Fahrten v.ä. von

urird
nach

A

(höhere Zentralität) auslösen (Pendler). Ist die Fahrzeit
J edoeh über einem kritischen Schuellenwert von ca. 2A - 3A Min.
(empirischer lüert, gitt nur für die schrueizerischen Verhä1t-
nisse), so muss mit einer sukzessiven Abwanderung der Neu-
pendler nach gereehnet urerden.

L,2.3.L. Erhöhunq der Erreichbarkeit durch den 0eV

Die Elastizität der Nachfrage
ist bei diesem FaIl (v.a. vom

Zentrum von nach

tendenziell grösser als beim

vorher besprochenen FaIl des ag-
glomerationsinternen Verkehrs.
Diese Aussage gitt jedoch nur
für Fahrzeiten unter dem be-
reits eruähnten Schuellen\uert.
Die Elastizität hängt uräo von

der Differenz der Zentralität
der beiden Regionen und der
Attraktivität von

ab.
und von

Die Form der Angebotskurve leitet sich aus folgenden Tatsachen
ab:

die Grundinvestitionen für eine AnIage des 0eV sind gross

@

V

der für
uand zut
ter.

eine Zunahme der getätigten Fahrten notuendige Auf-
St,eigerung der Erreichbarkeit hat Sättigungscharak-

2 I
2 I

1

2 I

1 2
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Nutzen abruäounq nach raumplanerischen Zielen:

0ptimaler Einsatz der kant. Produktionsfaktoren:

Unterhalb des erruähnten Fahrzeitschvellenuertes uird die Zen-

tralität von gesteigert. Die Arbeitsplätze und die
Dienst.leistungen uerden tendenziell zunehmen, da der grössere

Arbeits- bztu, Absatzmarkt die StandortVoraussetzungen Von

verbessert. In ruird eher eine qegenteilige Entrlicklung
zu Verzeichnen sein. Andererseits ist es möglichr dass es

zruischen und zu einer funktionalen Differenzierung
kommt, so dass l,'Johnfunktionen für übernimmt.

Ueber dem SchweIlenvert ruird zuerst eine Anziehungskraft von

ausgehen und Pendlerströme initiieren, die 1ängerfristig
eine Abvanderung von nach zut Folge haben uerden,

uelche die Substanz von

Ien Entmischung flührt.
gefährden kann und ztJ einer sozia-

Ausgleich regionaler tr'Johlstandsunterschiede :

Die Zentralit,ät der Gesamtreqion + uird gestärkt t

rsob e i im Sinne reqionaler Differenzierung an den Vortei-
len des TenLraIitätszuvachses von

kann.

partiell teilhaben

F ahrzeiten über dem SchrueIlenuert : Die bereits erurähnte

stufenueise Enturicklung (1,'legpendeln - Abulandern) kann zu

einer quantitativen und qualitativen Entleerung (Bev. Zusam-

mensetzung, Funktionenmischung, Dienstleistungen, Infra-

t

I
2.

? I
2 I

t
2 I

2

I 2

2

I

2strukturen ) von führen.
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Umureltqualität:

Anlagen des 0ev unterstützen in der Regel eine Konzentration
der Bebauung entlang der Verkehrslinien (0eV). Der unge- I

ordneten Ueberbauung vird somit entgegengeulirkL.

Umrueltf reundlichkeit des 0eV.

L.2.3.2. Erhöhung der interregionalen Erreichbarkeit durch den

Indi vidual verkehr

.A"L-3-I
Die in f.-5-r.l. gemachten Ueber-
legungen sind hier analog ver-
uendbar.

V

Massnahmen für den Privatverkehr virken ei.nkommenssDezifiseh:

Die Realisierung einer höheren Erreichbarkeit gelingt nur ab

einer bestimmten Einkommensgrenze (Besitz eines Autos), die
unteren Einkommensschichten verden deshalb durch diese Mass-
nahme benaehteiliqt.

Nutzenabwägung anhand der raumolanerischen TieLez

0ptimaler Einsatz der kant. Produktionsfaktoren:

Die inÄ"2.3.L. gemachten Bemerkungen zut Erhöhung der Zen-
tralität und der Ausulirkungen des Schruellenuertes der Fahr-
zeit gelten hier sinngemäss, wobei hier der Schvellenuert
st.ärker durch die Fahrkosten beeinflusst vird und die unte-
ren Einkommensschichten benachteiligt urerden.

@

@
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Ausgleich regionaler tl.lohlstandsunterschiede :

Die ev. nach dem ir!'2.3.L. beschriebenen Prozess stat,tfin-
primär die autobe-
eine soziale Ent-

dende Aburanderung von naeh uürde
sitzenden Schiehten betreffen und in
misehung verursachen.

Umueltqualität:

Der

und

Ausbau des I elastet die Umruelt u.a. mit Immissionen
grossem Landkonsum, etc.

Es sei nochmals der Hinrueis gestattet, dass die Darstellung
der Beziehungen Verkehr-Raumplanung hier theoretisch und da-
zrJ erst noch exemplarisch erfolgter ausgehend von den vorhan-
denen empirischen VerhäItnissen. Erst bei der Anvendung des

ModeIIs in einer konkreten Situation uerden sich alle Relatio-
onen mit ihrem gegenseitigen Geruicht herauskristallisienen.
Geviss ist die Tatsache, dass der Verkehr auf alle ZieIe der

RP geuisse Ausuirkungen hat.

2 I
?
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2. ORGANI GRAMM FUER DIE FALL STUDIE VERKEHR

Juni
74

neuer Chef
Unterabtl.

1.1.
73

1.I'
'12

G ro ssrat

Verkehrstechnik Natur + Landschaft

Strassenplanung 0eV Grundl. + KantonalPl. 0rts- + Reg. Pl.

Chef Abt. RP

Unterabteilung
Verkehrsplanung

F inanz veruaL tun g

Chef P1. hlesen Abt. RP

Verkehrsabt.

B audep Finanzdep De1. für
Finanz +
tnJirtschafts-
fragen

Regierungsrat
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3. PLANUNGSAB LAUF VERKEH R

3.L. Vor eschi hte

In den sechziger Jahren vurde der strassenrichtplan rgTo
vorbereitet, der, ausgehend vom Nationarstrassenn eLz, das
kantonale strassennetz, ausgerichtet auf einen Zustand zry
1'15 Mio Einruohner im Aargau, festlegte. Die rokaren und
regionalen rnteressen vurden dabei rueitgehend berücksichtigt,
so dass ein umfassendes Konzept entstand, uerches arren Re_
gionen möglichst vorrständige verkehrsmässige Erschriessung
versprach. von den im Richtplan rgTo vorhandenen 7zo km
neu geplanten Kantonsstrassen sollten rB5 km kant. Hochlei-
stungsstrassen (Ht-S) uerden.

In dieser Teit existierte keine institutionarisierte kant.
Raumpranungr so dass der verkehr gezurungen urar , zL)t Absiche_
rung seiner Arbeiten raumplanerische vorstellungen einzube_
ziehen. Die verkehrspranung stützLe sieh dabei auf die Re_
gionalplanungsgruppen (Replas) soruie die Vorstellungen des
Regief,ungsrat,es und des Bäudepartementes.

L97O nahm der Grossrat den Richtplan zur Kenntn is (keine
Genehmigung)r urorauf dieser als Grundlage für die 0rts- und
Regionalplanungen diente, t).2. im sinne eines Fernzieres
für den Zustand zrr. Die Freihaltung der Trassen geschah
aufgrund des Richtpranes. Zusätzrich begann die strassen-
planung mit der Erarbeitung von
gesamten Richtplan und betrieb e

clen eD el I e
ine akt

Pro i ekLen
ive Landkaufoo

für den

itik.

Das Mehr iahre SDTOO ramm I97O - 1979 setzte di e Prioritäten
für den Ausbau des kantonalen strassennetzes, indem es die-
jenigen Teilstücke des Richtplanes bezeichnete, die mittel-
fristig gebaut verden sollten.
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Kriterien für die Erstellung uraren: Verkehrsbelastung, Un-

falthäufigkeit, Fussgängergefährdung, Projektierungsstand,
finanzielle Möglichkeiten und der Druckr von den beteilig-
ten Partnern (Gemeinden, ev. Regionalplanungsgruppe'), die
auf die Realisierung drängten. Das Programm u/ar eine Mischung

von 0bjektbeschlüssen und Sammelkrediten (zeitlich begrenztt
die 0bjekte mü6sen durch den Regierungsrat zuerst noch fest-
gelegt verden, v.a. Innerortsvorhaben, die noch von der Be-

schlussfassung des Gemeinderates oder der GemeindeveDsammlung

abhängen ).

Foloerunoen:

Die starke Expansion des Strassenbaus in den sechziger Jahren

verlieh der Verkehrsabteilung verulaltungsintern grosse Bedeu-

tung. Zudem ersLreckte sich die Tätigkeit der Strassenplanung
veit über ihren eigentlichen Arbeitsbereich des Strassenbaus

hinaus, z.B, auf die Raumplanung, die noch gaD nicht auf

kantonaler Ebene existierte.

Der Iangfristige Charakter der Strassenbauprogramme führte
schon früh dazu, dass der Verkehr seine Aktivitäten mittel-
und langfrist,ig detailliert plante. Eine Verplanung anderer

Bereiche, etua der Raumordnung, u,ar eine Folge davon.
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3.2. Koordination der Neuklassierun o t- t der Raum olanunom

3,2.!. Veränderunq der Randbedinqunqen der Verkehrspolitik

Personell: Mitte I974 vechselte der Chef der Unter-
abteilung Verkehrsplanung.

0rganisatorisch: Die vorgesehene Ausgliederung des öffent-
lichen Verkehrs in eine eigene Abteilung
scheint vorläufig nicht mehr aktuell zu

sein. Jedenf a1.1s uird dies vom neuen

Unterabteilungschef ausdrücklich nicht
eruünscht.

Fi.nanziell: Der Finanzplan des Regierungsprogrammes

von L973 kürzte die kantonalen Investi-
tionen. Der Verkehr musste seit L973

die Strassenschuld amortisierenr sRstatt
sie von 60 Mio bis auf 107 Mio L975

zu vergrössern. Das erzuang eine Reduk-

tion des Strassenbauvolumens.

Die Strassenbaukosten
anfangs der siebziger

explodierten
Jahre.

Ursachen:

- Inflation und hohe Bauteuerunq

Steigende Bodenpreise

- Höhere Ansprüche an den Ausbaustand-
ard der Strassen (Umrueltfreundlich-
keit, Immissionsschutz).
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Ablehnung der GrundstückgeruinnsLeuer,
uromit das kant. Investitionsvolumen
noch zusäLzIich gekürzt uerden mussLe.

Die kantonale LandkaufpoliLik, die noch
auf dem Strassenrieht,plan I97B beruht.e,
verausgabte noch zusäLzIich Finanzen.

Desuegen konnte nicht einmal mehr das im Rahmen der Erarbei-
tung des Reg. Programms 197z aufgester.rte Minimalprogramm
des Strassenbaus veruirklicht urerden (dieses konzentrierte
sich auf den Ausbau von Strassen und die Hebung der Verkehrs-
sieherheiL durch rnnerortssanierungen, Gehulege, Fussgänger-
unterführungen, Niveauübergänge, etc. )

Der st,rassenrichtpran L97a, der ars Fernziel für einen zeit-
lich nicht fixierten Zustand zt (1.r5 Mio Einuohner im
Aargau ) aienen sotlte, ist in der Reali.sierung auf sehruie-
rigkeiten gestossen. ,

Der Richtplan verfügt über keine Rechtskraft oder verbind-
lichkeit (vurde noch vor dem rnkrafttreten des Baugeset.zes
erstellt ) .

Zut
des

Freihaltung
R ich tplan e s

uurde es notvendig, dass für alle Strassen
Baulinienpläne erstellt vurden.

Ein St,rassenzug des Richtplanes, der durch Baulinien oder
ein vom RegierungsraL genehmigtes generelles Projekt
gesichert !rar, erhielt dadurch definitiven Charakter.

Die Sanierung von bestehenden parallelen Strassen (2.8.
Innerortsstrassen bei im Richtplan vorhandene Umfahrungs-
strassen) vurden oftmals in Ervartung der Neuanlage ver-
nachLässigt.
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Der Richtplan erhielt deshalb
absorbierte viele planerische
des Verkehrs.

5ie hatte die Möglichkeit ein
anzutreten (s. Kanton Zürich)

reI. definitiven Charakter und

und finanzielle Ressourcen

hartnäckiges Rückzugsgef echt
oder

Foloerunoen:

Die Verkehrsplanung stand vor einem immer grösser urerdenden

Finanzdilemma. Die gemäss Richtplan erforderlichen Mittel
für den Strassenbau und den Landeruetb fehlt,en in zunehmen-

dem Masse. Auf den Druck der Finanzvervaltung mussLe die
Verkehrsplanung reagieren:

mit, einem Neukonzept die Initiative uieder zu ef,greifen.

3,2.2. Erarbeitunq der Vorau ssetzunoen zur Neuklassierunq

Der neugeUählte Chef der Unterabteilung Verkehrsplanung
versuchte mit einer Neukonzeptionrdie von (einey' p".gmatisehen

Leitideehgeprägt var, das Finanzdilemma zu überruinden.

Leitideen:

Aufgabe sämtlicher kant. HLS des Strassenf,ichtplanes L97O

ZusäLzliche Förderung des öffentliehen Verkehrsr v.a. in
den Agglomerationen

Einfachere FreihaltePolitik
vom Grossrat genehmigt sind
des AG).

Gesamtplänen r die
L5? des BauG

auf grund
(s. S zz

von

+$
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Konzentration auf die Freihaltung
den ) Knoten, sotuie der Trassen im

der (leistungsbesLimmen-
SiedlungsgebieL.

Erarbeitung eines strassenrichtplanes in zvei st,ufen:

l. Festlegung des übergeordneten Strassennetzes durch eine

Neuklassierung des kant. strassenneLzes des Richtpla-
nes LgTO und Genehmigung der Neuklassierung durch den

Grossrat.

2. Regionenureise Erarbeitung des eigentlichen Richtplanest
ausgehend von der Neuklassierung des übergeordneten

SLrassennetzes, in Zusammenarbeit, mit den Replas. Re-

gionenweise Genehmigung der Teilrichtpläne durch den

Grossrat.

Neue Standards für den Privat,verkehr in den Agglomerationen:

Periodische Verstopfungen ruerden in Kauf genommen, da in
Agglomerationen ein Ausveiehen auf öffentliche Verkehrs-
mitt,el mö91ich und ervünscht i.st. Dadurch rvird gleichzeitig
die Reduktion von BusdefLziten und die Entlastung der

Strasseninvestitionsrechnung Von den besonders teuren Aus-

bauten in den AgglomeraLionen eruartet.

Foloerunqen 3

Im Vergleich mit dem Strassenrichtplan L97A kommen folgende

Neugevichtungen zum Ausdruck:

Der Bau von Hochleistungsstrassen ruird ureitgehend ausge-

schlossen.

Neubauten sollten veitestmöglichst auf den besLehenden

Trassen vorqenommen uerden
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Der 0eV erhä1t in den Agglomerationen verstärktes Geuricht.

Ausser knappen informellen Kontakten zur Raumplanung be-

sLanden zuischen den Abteilungen keinerlei koordinierende
Bestrebungen. In materieller Hinsicht uurde keine Absprache

über die Leitsätze get,rof f en.

Die Leitsätze u,urden nicht im Einvernehmen mit, dem Departe-

mentsehef und dem Kantonsingenieur aufgestellt'. Diese

beiden unterstützten in dieser Phase (L971 - L974) sogar

noch den Strassenrichtplan L97O und das MehrjahresProgramm

L970 - L979.

0btuohl die LeitsäLze primär auf verkehrspolitische Ziele
ausgerichtet sind, enthalten sie raumPlanerisehe Aspekte
(s. Kap.I-): Verhä1tnis Verkehr - Raumplanung). Diese Ver-

knüpfungen ruerden aber an keiner Stelle als solche expli-
ziert.

Eine materielle Prüfung der Leitsätze zeigt, dass sie nicht
in direktem Gegensatz zu den vorhandenen Leitbildvarianten
II und III stehen. In*tuief ern in di.eser Hinsicht eine Ab-

sti-mmung dureh den Chef der Unterabteilung Verkehrsplanung
vorgenommen vurde (Selbstkoordination: Aufhebung der selek-
tiven Perzeption) kann nicht eindeutig gesagt urerden. Die

Ausbildung des Chefs der Verkehrsplanung sehliessL diese

Möglichkeit nieht aus.
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3.2.t. Erarbeitunq der Neuklassierunq

3 .2.1 .L. Voroehen

Der Gesamtplan Verkehr (naeh BauG) ryurde in zwei getrennt
zu erarbeitende Gesamtpläne aufgeteitL I

G esamtp 1an St,rassenanlaqen (St,rassenrichtplan, bestehend
aus dem Klassierunqsplan zut Festlegung des übergeordneten
kantonalen Strassennetzes und den reqionalen Teilrichtplä-
nen Strassenanlagen)

Gesamtplan des
rröffentlicher

öffentlichen Verkehrs
Verkehrrr erarbeitet, ulird.

, der in der Sektion

3.2.3.?. Datenaufnahme :

Auf eine aufvendige und detaillierte kantonale Verkehrszählung
und die Ausuertung mittels einem Verkehrsmodell zut FestIe-
gung des übergeordneten Strassennetzes uurde verzichtet.

Die Verkehrsentuicklung 1955 - L974 vurde anhand einzelner,
ausgeuählter Strassenkorridore erfasst. Einzelne Automaten-
zählstellen ururden für die Korridorausvertung zusammengefasst.

Vervendete Korridore: 0beraargau-Gäu, Mutschellen, Surbtal,
Suhrental, Staffetegg, Limmattal, Rheintal (2 Stellen),
Aaret,al (t, Stetlen ) , Bünztal (2 Stelten ) . Betrachtet, uurde der
durehschnittliche täqliche Verkehr und der SpitzensLundenverkehr.
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3,2,3.3, Proqnosen

Die Prognose uurde aufgrund folgender Einf 1u ssf akt,oren erstellt :

Bevölkerun gsentvicklun g

Enttuicklung des Motorisierungsgrades
Verkehrsleistung

Kantonale Prognose, 550r000 E

im Jahr 2000. Die alte Prognose,
die noch l.l5 Mio E fürs
Jahr 2AL7 (ZOt+l ) prophezeite,
uurde also aufgegeben

Motorisierunosentvickluno : Statistische Jahrbücher der
Schueiz
Gerber/Ranf t: Zruei Sättigunqs-
grade
t5o Pl'J/Ioo0 E, 45O Ptd/tooo E

Verkehrsle.i.stunq: Prognose der Arbeitsgruppe
Perspektivstudien / Uerkehrsprog-
nosen der GVK-CH

Folqerunqen:

Aueh in der Dat,enaufnahme zeLgt sich der pragmatische Ansatz.
AnsteLle aufvendiger Erhebungen uurden innert kurzer Frist
die \uesentlichen Grössen herauszukristallisieren versucht.
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3.2,3 ,4. Die v oeschlaoenen Variantenor

Zruei Alternat,ivvorschlä9e dienten zut Festlegung

einer zukünftigen Verkehrspolitik und

des übergeordneten Strassennetzes.

Maximallösunq A

Ueberregionale Anlagen:

Die Aaretal-, die Rheintal- und die
als kantonale Hochleistungsstrassen
Anlagen: s. unten ) .

unterscheiden sich die

Bünztalstrasse uerden

klassiert. (Regionale

beiden Varianten v.a
im Aare-, Bünz- und

Minimallösunq B

vo1lständiger verzicht auf kant. HL5. Für die überregionalen

HVS uird möglichst die Trassierung des heutigen Kantonsstras-

sennetzes beibehalten, ergänzt durch Umfahrungsstrassen, Geh-

und Radgege, Ueberhol- und Kriechspuren sovie Knotensanierun-

gen. Die Förderung des öffentlichen Verkehrs so11 die Auf-

nahme zusätzlicher Verkehrsanteile vorbereiten'

Die reqionalen Anlagen ruerden in beiden Varianten auf dem

heutigen Trasse belassen (ausgenommen Umfahrungsstrassen)

und lediglich den veränderten Anforderungen angepassL.

D emzufo I ge

züg1ich der
tal.

be-
Rhe in-üb err e 10n e An Iag en
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Folqerunqen:

Variante B entspricht etva den Leitideen zut neuen Verkehrs-
politik; Variante A einem eLvas reduzierten Strassenricht-
plan I970.

Die beiden Varianten liegen ziemlich ueit
womit ein klarer Entscheid für den IV (A)

Förderung des 0eV ( B ) bervirkt uird.

Das Fehlen ei.ner Mittelvariante
Situation ein recht eindeutiges

auseinander,
oder für die

in der damaligen
auf Vari.ante B.

b edeutet e

Hinuirken

Der Chef der Verkehrsplanung strebte immer die Minimalvariante
B an. Verryaltungsintern stiess er jedoch damit zuerst auf Ab-

lehnung. Im Zvischenbericht zut Neuklassierung begründete
die Unterabteilung Strassenplanung die Probleme mit dem

alten Strassenrichtplan (s. oben). Eine einfaehe verkehrs-
technische Argumentation ururde zut Darst,ellung der Unangemes-

senheit der VarianLe A (diese entspricht bezügIich
der überregionalen Anlagen ungefähr dem Strassenrichtplan
I97O) veruendet. Ausgehend von den nationalen und internatio-
nalen Verkehrsbeziehungen im schuleizeriseh-deutschen Rahmen

tUurde nachgeruiesen, dass die überregionalen "Talstrassenil
p rimär Zubrinqerverkehr zu den A gglomerationen und erst se-

kundär überregionalen Dur choanosverkehr beuräIti gen mussen.

(Ausnahme: Rheintalstrasse, vobei die Verkehrsplanung die
Enturicklung der 0berrheinschiffahrt, ausgeklammert hatte).
Die Analyse der Leistungsfähigkeit der überregionalen Anlagen

aufgrund der heutigen Belastung zeLgte, dass selbst bei einem

Ausbau nach Variante B mindestens eine Verdoooelunq des Ver-

kehrs beruältigt ulerden könnte. Variante A uürde daher zu einem

riesigen Leistungsüberschuss führen, u,as die Verkehrsteilung
zuungunsten des öffentlichen Verkehrs beeinflussen ruürde.

(rueitere Ef f ekte siehe Kap. I')).
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3.2.3.5 . Der Grossratsentscheid

Die Variante B fand im Grossrat praktisch einhellige Zustim-

mung (2 Gegenstimmen). Seither dient die Neuklassierung den

RegionalplanungsgruPpen aIs Grundlage bei der Erarbeitung der

regionalen SLrassenrichtplänen.

Foloerunqen 3

Beim netzbestimmenden (verkehrs politikbestimmenden ) Entscheid

des Grossrates Über das übergeordnete Kant,onsstrassennetz

uurde den Detaildiskussionen aus dem lnleg gegangen. Die An-

nahme des Konzeptes ruurde somit nicht durch eine Kummu-

lierung negativer Det,aiIs in Frage geste11t.

Die Replas vBrden bei der Detaillierung des Übergeordneten

Strassennetzes in den regionalen Strassenrichtplänen die

dann anfallenden Einzelproblemen mit den betroffenen Grund-

eigentümern und Gemeinden regeln müssen.

Der

sion
Grossrat hat. durch seinen Entscheid die lrleiterexPan-

des IV eindeutig abgelehnt.

3 .2.3.6. Ste I rrnn snahme der Abteilun o umolanunq (ARP )Ra

No ch

rens
dem

vor Beginn eines verualtungsinternen Mitberichtverfah-
uurde von der ARP eine stellungsnahme eingeholtr die

Zuischenbericht zusammengefasst beigefügt uurde'

Dieser ttVor-Mitberieht'r, der

dem die Strassenplanung ihre
ausgearbeitet hatte eingeholt

in einem Zeitpunkt in
Varianten schon fertig
uurde, erlaubte Prinzi-

Koordinati.on.

These:

piell nur noch ein e neoative






